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fchlußfaffung einzuberufen. Diefe befchließt definitiv. Gegen deren
Befchluß ift ein Rekurs zuläffig.

Soweit das Infpektorat leichte Maßnahmen für angebracht hält,
braucht es diefe nicht als vorforgliche zu erlaffen. Diefe leichten
Maßnahmen liegen gemäß Art. 2 in feiner normalen Zuftändigkeit. Es
kann fie fomit, wenn es fie für angebracht hält, endgültig verfügen,
wogegen ein Rekurs möglich ift.

Soweit andere, im Bundesratsbefchluß vom 31. Mai 1940 nicht
ausdrücklich vorgefehene Maßnahmen, z. B. zeitweife Zurückhaltung einer
Sendung auf der Poll, vom Infpektorat vorforglich verfügt werden, bildet

wiederum Art. 4 des Bundesratsbefchluffes die rechtliche Grundlage.
Die vorforgliche Maßnahme im Sinne des genannten Art. 4 umfaßt

alfo jegliche Maßregel proviforifchen Charakters. Der franzöfifche
Text ift klarer, der von „mesures provisionnelles" fpricht und dort,
wo als folche fogenannte „sanctions" in Frage kommen, die Worte
„à titre temporaire" beifügt. Damit hebt er klar hervor, daß das
Wefen der vorforglichen Maßnahme eben im Proviforium liegt. Da es

fich um ein Proviforium handelt, ift gegen folche vorforgliche
Maßnahmen ein Rekursrecht nicht vorgefehen. Der Rekurs richtet fich
gemäß Art. 6 und 7 gegen definitive Entfcheide, fei es des Infpektorates,
fei es der Preffekommiffion.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
Armeeftab

Abteilung Preffe und Funkfprueh
Der Chef des Infpektorates:

„ i t, 1 i- n r.Tr Plancherel (Oberft Plancherel).
z. K. an den Rechtsdienft PTT, '

an den Preffechef Ter.-Kdo. 6.

III. Dritter Akt.
/. Verhängung der Vorzenfur durch den Preffeftab.

Armeeflab, io. Mai 1941.
Befchluß

der Preffekommiffion der Abteilung Preffe und Funkfprueh
im Armeeftab vom 8. Mai 1941 i. S.

„Neue Wege, Blätter für religiöfe Arbeit"

I. Die in Zürich erfcheinende Monatsfchrift „Neue Wege", die
unter der Redaktion von Herrn Prof. Dr. L. Ragaz in Zürich fteht,
befchäftigt die Preffekontrolle feit Kriegsausbruch im September 1939
faft ununterbrochen. Die Zeitfchrift bringt in jeder Nummer einen
Artikel „Zur Weltlage" aus der Feder ihres Redaktors, neben einer
Rundfchau, welche die politifchen und kriegerifchen Ereigniffe kurz
zufammenfaßt und zu diefen in kritifchen Bemerkungen Stellung
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nimmt. Die Kontrollorgane ftellten von Anfang an eine große
Einfeitigkeit in diefen Publikationen feft. Zunächft wurde verfucht, durch
eine perfönliche Unterredung Herrn Profeffor Ragaz verftändlich zu
machen, daß das Landesintereffe viel größere Zurückhaltung und
Verzicht auf derartige einfeitige Darftellung verlange. Der Erfolg blieb
aus, fo daß fich der Preffechef des Ter. Kdo. 6 genötigt fah, mit
Verfügung vom 31. März 1940 die Redaktion der „Neuen Wege" öffentlich

zu verwarnen und ihr für den Fall weiterer Zuwiderhandlungen
gegen die beftehenden Preffevorfchriften das Verbot der Zeitfchrift
anzudrohen. Die von Herrn Prof. Ragaz gegen diefe Verfügung
eingereichte Befchwerde wurde von dem damals hierfür zufländigen
Rechtsdienft der Abteilung Preffe und Funkfprueh mit Entfcheid vom
12. April 1940 abgewiefen. Der Entfcheid ftellt feft, was übrigens
vom Rekurrenten nicht beftritten worden war1) — daß diefer in feiner
Zeitfchrift regelmäßig die fchweizerifche Neutralitätspolitik kritifiere
und bekämpfe, und daß dies in leidenfchaftlicher und diffamierender
Weife gefchehe. In Verbindung damit verhöhne er fyftematifch die
fchweizerifche Wehrbereitfchaft.

Die Maßnahme hatte nicht einen dauernden Erfolg! Wie insbefondere

aus der Befchwerdefchrift des Rekurrenten hervorgeht, nimmt diefer

für fich das Recht in Anfpruch, die Weltereigniffe nach feiner
Auffaffung darzuftellen und öffentlich zu beurteilen. Weitere Maßnahmen
unterblieben im Verlaufe des Jahres 1940, weil die Abteilung Preffe
und Funkfprueh im Armeeftab hoffte, der Redaktor werde fich auf die
Dauer einer befferen Einficht nicht verfchließen können. Im Januar
1941 (Heft Nr. 1 des 35. Jahrganges) erfchien dann aber unter dem
Flaupttitel „Zur Weltlage" ein Artikel: „Die kataftrophale Wendung
der italienifchen Dinge". Der Preffechef des Ter. Kdo. 6 fah fich
genötigt, am 23. Januar 1941 der Redaktion deswegen eine Verwarnung
zu erteilen. Die dagegen eingereichte Befchwerde wurde von der
Befchwerdekommiffion des Rechtsdienftes am 7. Februar 1941 abgewiefen.

Trotzdem änderten fich die Artikel in den „Neuen Wegen" in den
folgenden Heften nicht, die im Februar, März und April erfchienen
find. Das Infpektorat der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab

fah fich deshalb veranlaßt, der Preffekommiffion den Antrag zu
ftellen, es fei die Monatsfchrift „Neue Wege" auf unbeftimmte Zeit
unter Vorzenfur zu ftellen.

II. Die Preffekommiffion zieht in Erwägung:
Die beftehenden Preffevorfchriften verlangen von den in der

Schweiz erfcheinenden Zeitungen und Zeitfchriften größte Zurückhaltung

in der Beurteilung der politifchen Weltereigniffe und der kriegerifchen

Vorgänge. Die fchweizerifche Preffe foil fich der neutralen
Grundhaltung der Schweiz bewußt fein und unbefchadet der perfön-

1) Man vergleiche zu diefer Unwahrheit meine Antwort (Seite 26).
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liehen Einftellung der Redaktoren und Herausgeben in den Veröffentlichungen

diefer Neutralität Rechnung tragen. Die „Neuen Wege"
wollen oder können nun diefe Vorfchriften nicht beobachten. Der
Redaktor macht aus feiner gegenfätzlichen Einftellung zu einem der
großen kriegführenden Staaten kein Hehl und beanfprucht ungehemmte
Freiheit der Meinungsäußerung. Seine Artikel und Darftellungen ent-
fpringen einer gänzlich einfeitigen Beurteilung. Es könnte fich erübrigen,

einzelne Zitate befonders hervorzuheben, weil die Gefamttendenz
in ihrer Neutralitätswidrigkeit eindeutig ift und die gebotene Zurückhaltung

vermiffen läßt. Es mag immerhin darauf hingewiefen werden,
daß in Heft Nr. 3 (März 1941) auf Seite 131 gefagt wird, es fei
wahrfcheinlich, daß Amerikas volle Hilfe noch rechtzeitig eintreffen
werde, und es dürfte mit der ungeheuren Macht, die fich da heranwälze,
die Entfcheidung des Krieges fchon gefallen fein. In der Aprilnummer
dürfte u. a. auf Seite 190 hingewiefen werden, wo von einem befonders

dunklen Schandfleck auf Frankreichs Ehre die Rede ift und weiter
unten offenfichtlich Gerüchte wiedergegeben werden, die fich der
Nachprüfung durch die Redaktion entziehen mußten. Alle diefe Stellen
dürfen nur als Symptome für die vorfchriftswidrige Gefamteinftellung
der Zeitfchrift und ihres Redaktors gelten. Die Preffekommiffion hält
eine fchwere Maßnahme im Sinne von Art. 5 des Bundesratsbefchluffes
betreffend die Ueberwachung der fchweizerifchen Preffe vom 31. Mai
1940 für angezeigt. Eine weitere öffentliche Verwarnung fcheint
ungenügend, nachdem vorausgegangene perfönliche und öffentliche
Verwarnungen ergebnislos geblieben find. Dagegen erfcheint die Stellung
unter Vorzenfur auf unbeftimmte Zeit als angemeffen. Es kann fo die
Zeitfchrift ihr urfprüngliches Gebiet, d. h. die religiöfe Arbeit,
weiterführen, während durch die Präventivkontrolle dafür geforgt wird,
daß durch die Darfteilung und Kommentierung der politifchen und
militärifchen Zeitereigniffe nicht weiterhin die Vorfchriften verletzt
werden.

III. Im Sinne diefer Erwägungen hat die Preffekommiffion
erkannt:

1. Die in Zürich erfcheinende Monatsfchrift „Neue Wege, Blätter
für religiöfe Arbeit", wird mit fofortiger Wirkung bis auf weiteres
unter Vorzenfur geftellt; diefe befteht darin, daß die einzelnen Nummern

erft herausgegeben werden dürfen, nachdem ihr Inhalt durch die
Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab geprüft und für die
Veröffentlichung freigegeben worden ift.

2. Gegen diefe Verfügung fteht der Redaktion und dem Verlag der
„Neuen Wege" das Recht der Befchwerde an die Eidgenöffifche Re-
kurskommiffion offen. Eine folche Befchwerde ift gegebenenfalls binnen
fünf Tagen vom Erhalt der vorliegenden Verfügung an gerechnet bei
der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab einzureichen.

3. Mitteilung an die Redaktion der „Neuen Wege", Dr. L. Ragaz,
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Gartenhofftraße 7, Zürich, durch eingefchriebene Eilzuftellung, und
z. K. an die Preffechefs der Ter. Kdos.

Armeeftab, Abteilung Preffe und Funkfprueh, Preffekommiffion.
Der Präfident: gez. Oberft Plancherel.

2. Ein „Befehl".
Herrn Prof. Dr. L. Ragaz
Redaktor der Monatsfchrift „Neue Wege"
Gartenhofftraße 7, Zürich. „Armeeftab, 12. Mai 1941.

Mit Schreiben vom io. Mai 1941 ift Ihnen der Entfcheid der
Preffekommiffion der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab
mitgeteilt worden, wonach ihre Monatsfchrift „Neue Wege" mit fo-
fortiger Wirkung bis auf weiteres unter Vorzenfur geftellt wird. Im
weiteren ift verfügt worden, daß diefe Vorzenfur bei unferer Abteilung

vorzunehmen fei.
Wir erteilen Ihnen daher den Befehl, ab heute den Inhalt ihrer

Monatshefte vor der definitiven Drucklegung unferer Abteilung
vorzulegen. Zu diefem Zwecke haben Sie uns die Korrekturfahnen je in
zwei Exemplaren fo rechtzeitig einzufenden, daß zu deren Ueberprü-
fung eine Frift von mindeftens vier Tagen verbleibt. Diefe Korrekturfahnen

find zu adreffieren: Abteilung Preffe und Funkfprueh im
Armeeftab (Schweizerpreffe), Feldpoft.

Wir machen Sie heute fchon darauf aufmerkfam, daß einzelne
Sätze und Abfchnitte, die allenfalls durch unfere Kontrollinftanzen
geftrichen werden, bei der definitiven Drucklegung wegzulaffen find.

Für den Fall, daß Sie fich irgendeiner unferer Anordnungen widerfetzen

follten, wären wir genötigt, die Angelegenheit dem Militärgericht

zur Beftrafung nach Art. 108 Militärftrafgefetz zu überweifen.

Armeeftab, Abteilung Preffe und Funkfprueh, Schweizerpreffe,

gez. Hptm. Ernft.
Kopie an Preffechef Ter. Kdo. 6.

3. Auch ein Befehl.

Schweizerifche Armee, Armeekommando. Armeeftab, io. Mai 1941.
No. 34/Pl/sz

Einfehreiben!

An die Buchdruckerei Reutimann & Co. AG.
Druck und Expedition der Zeitfchrift „Neue Wege"
Zürich 8, Arbenzftraße 20.

Wir teilen Ihnen mit, daß die Preffekommiffion der Abteilung
Preffe und Funkfprueh im Armeeftab in ihrer Sitzung vom 8. Mai
1941 folgenden Befchluß gefaßt hat:
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„Die in Zürich erfcheinende Monatsfchrift „Neue Wege, Blätter für
religiöfe Arbeit", wird mit fofortiger Wirkung bis auf weiteres unter
Vorzenfur geftellt; diefe befteht darin, daß die einzelnen Nummern
erft herausgegeben werden dürfen, nachdem ihr Inhalt durch die
Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab geprüft und für die
Veröffentlichung freigegeben wird."

Armeeftab
Abteilung Preffe und Funkfprueh, Sektion Preffe

Der Chef: flg. Plancherei (Oberft Plancherei).

4. Rekurs von Leonhard Ragaz.

Zürich, 12. Mai 1941.
An die Rekurskommiffion der Gartenhofftraße 7

Abteilung Preffe und Rundfunk im Armeeftab.1)
Feldpoft.

Gegen die

Verfügung der Preffekommiffion der Abteilung Preffe und Rundfunk
im Armeeftab, zugeftellt am 10. Mai 1941, Sonntags, den 11. Mai,
morgens 7V2 Uhr, durch welche die „Neuen Wege" mit fofortiger
Wirkung bis auf weiteres unter Vorzenfur geftellt werden,
erhebe ich

Befchwerde,mit dem

Antrag :

1. „Die angefochtene Verfügung fei vollumfänglich aufzuheben, d. h.
die Verhängung der Vorzenfur über die ,Neuen Wege' fei
zurückzunehmen.

2. Eventuell fei die Ausführung der Verfügung wie die Entfcheidung
des Rekurfes zu verfchieben, bis eine außerordentliche Generalverfammlung

der ,Freunde der Neuen Wege' in bezug auf die künftige

Haltung der Zeitfchrift beraten und Befchluß gefaßt habe."

Begründung:
Wenn ich daran gehe, das mir zugeftellte Schreiben des Preffeftabes

zu beantworten, fo möchte ich zunächft auf das Memorial verweilen,
das ich ihm letztes Jahr eingereicht habe und das alle wefentlichen
Gefichtspunkte entwickelt, welche auch für den heutigen Fall gelten,
befonders auch meine prinzipielle Stellung in bezug auf die Verfaf-
fungsgemäßheit der Militärzenfur. Im Intereffe einer tiefer gehenden

1) Infolge eines Irrtums ift die Eingabe an den Preffeftab urfprünglich an
den Preffeftab ftatt an die Rekurskommiffion gerichtet worden, was Ton und
Stil erklärt, fachlich aber nichts zu bedeuten hat.
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und auf die Wahrheit gerichteten Beurteilung des Sachverhaltes bitte
ich, das dort Ausgeführte zur Kenntnis zu nehmen.

Ich möchte aber trotzdem auf die mir in Ihrem neuen Schreiben
entwickelten Argumente nochmals im Einzelnen eingehen.

/. Sie werfen mir, trotz meiner wiederholten Widerlegung diefer
Anklage, abermals Verletzung der Neutralitätsvorfchriften vor, und
Sie tun das, ohne mit einem Worte auf die Argumente einzugehen, die
ich wiederholt gegen diefen Vorwurf geltend gemacht habe.
Demgegenüber wiederhole ich: Diefer Vorwurf ifl ganz und gar unrichtig,
ja, ich darf ftärkere Worte nicht fcheuen: er ift unwahr und er ift
haltlos.

Bevor ich das in Kürze nochmals aufzeige, kann ich eine
Vorbemerkung nicht unterdrücken. Wenn man weiß, was auch Sie wiffen,
wie die offizielle Schweiz diefe Neutralität handhabt, dann ift es

fchon eine Sache, die man nur mit Sarkasmus aufnehmen kann, daß
man aus dem Munde diefer offiziellen Schweiz gerade einen folchen
Vorwurf annehmen muß. Er wird fchon dadurch unwahr.

Doch zur Sache!
Was ifl denn unter Verletzung der Neutralität zu verftehen? Wenn

man Ihre Aeußerungen in eine kurze und klare Formel verwandelt, fo
kommt folgende Definition heraus: „Verletzung der Neutralität ift
jede Aeußerung, die dem nationalfozialiftifchen Deutfchland oder dem
fafchiftifchen Italien nicht gefällt." Das ill nun fchon eigentümlich:
gerade diefe Unterwerfung unter das Urteil der einen Partei, gerade
die Begünftigung diefer Partei durch Darftellung und Urteil foil
Neutralität fein. Oder foil die Definition etwa lauten: „Verletzung der
Neutralität ill alles, was uns, dem Preffeftab, d. h. unferem Urteil und
unferer Einftellung nicht entfpricht?" Ift das dann wohl Neutralität?

Demgegenüber gibt es nun eine ganz klare und gültige andere
Definition: „Verletzung der Neutralität ift jede politifche und militärifche

Begünftigung der einen Kriegspartei gegenüber der andern durch
den fchweizerifchen Staat." Durch den fchweizerifchen Staat! Damit
find wir bei dem Punkte angelangt, auf den es ankommt. Ich ftelle
feft: Immer und immer wieder ift durch den Bundesrat, befonders auch
durch den vielberufenen Herold der Neutralität, Bundesrat Motta,
aber auch nach ihm, feierlich und nachdrücklich erklärt und verfichert
worden, die Neutralitätsforderung beziehe fich bloß auf den Staat,
nicht auf den einzelnen Bürger; diefer habe das Recht zur Parteinahme
und zur freien Aeußerung feiner politifchen Ueberzeugung. Daß es für
diefe Aeußerung Grenzen gebe, in dem Sinne, daß injuriöfe oder
exzeffive Ausfagen vermieden werden follen, ift freilich auch bemerkt
worden, und auch wenn dies nicht der Fall wäre, fo würde ich das von
mir aus fordern und diefe Forderung vor allem auch an mich felbft
ftellen. Der Preffeftab aber wird nicht leugnen können, daß diefe
Definition gilt. Oder ift er etwa der Anficht, jene wiederholten und feier-
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liehen Erklärungen über den Unterfchied zwifchen der ftaatlichen
Neutralitätspflicht und der Stellung des einzelnen Bürgers feien bloße
Flunkereien gewefen und hätten bloß den Zweck gehabt, den Widerftand

gegen die Aufhebung des fundamentalften demokratifchen Rechtes

zu verhindern und uns in die Knechtfchaft hinein zu betrügen?
Wenn er das — wie ich vorausfetze — nicht annimmt, dann hat er
kein Recht, den freien Ausdruck der Gefinnung des einzelnen Bürgers
in der Weife zu kontrollieren und zu beftrafen, wie er das tut. Er
fteht dann mit feinem Vorgehen nicht auf dem Boden des Rechtes und
der Verfaffung.

Und nun erkläre ich: Es ift einfach nicht wahr, daß ich diefe
Neutralität auch nur einmal übertreten hätte. Sie werden mir auch
keine Aeußerung der weltpolitifchen Kritik nachweifen können, die
man, wenn man nicht voreingenommen urteilt, mit einigem Rechte als

injuriös oder leidenfchaftlich übertrieben bezeichnen könnte.
Was aber meine Kritik des Neutralitätsbegriffes im

allgemeinen und befonders in bezug auf die Schweiz betrifft, fo Helle
ich wieder feft: Mit keinem Wort und keiner Andeutung habe ich je
diejenige Neutralität, die allein in Betracht kommen kann, beftritten.
Nie habe ich die Forderung geftellt, die Schweiz follte als Schweiz etwa
gar auf der einen Seite am Kriege teilnehmen oder auch nur die eine

Kriegspartei politifch und militärifch (wozu man noch etwa beifügen
kann: wirtfchaftlich) begünftigen, ich habe im Gegenteil etwa, mit vielen

andern, einzelne Maßregeln getadelt, weil fie das täten. Eine folche
Neutralität ift ficher auch kein politifches oder gar ethifches Ideal,
aber es ift, wie ich weiß, gegenwärtig das für unfer Land einzig in
Betracht Kommende. Meine Kritik des Neutralitätsbegriffes hat einen

ganz klaren Sinn, den niemand verkennen kann, wenn er die „Neuen
Wege" wirklich lieft und nicht bloß auf Anklage ausgeht: Die Völker
dürfen ihr Heil nicht in der Ifolierung fuchen, fondern können es nur
durch den Zufammenfchluß auf dem Boden des Rechtes finden. Und
zwar ganz befonders die fogenannten kleinen Völker. Das Schickfal
diefer kleinen Völker: Belgiens, Hollands, Dänemarks, Norwegens und
nun der Balkanftaaten gab nicht nur Anlaß, fondern machte es zur
Pflicht, diefe fundamentale Wahrheit hervorzuheben, die nun jeder
fehen muß, der fehen kann und fich nicht abfichtlich gegen die Wahrheit

verfchließt, weil fie ihm nicht paßt. Mehr habe ich nicht getan,
das aber habe ich gerade als Schweizer getan. Es wäre fchwerfte
fchweizerifche Verfündigung gewefen, das nicht zu tun. Meine Kritik
einer falfchen Neutralität fteht im Dienfte der Schweiz, fie entfpringt
der Sorge um die Schweiz. Mit andern Worten: Es gibt eine Neutralität

als hohes Ideal des Friedens und des Rechtes und eine Neutralität
des Egoismus und der Feigheit; es gibt eine Neutralität Gottes und es

gibt eine Neutralität des Teufels. Ich bin im Namen Gottes, Chrifti,
der Demokratie, der Schweiz für die erfte und im gleichen Namen
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gegen die zweite Art der Neutralität. Wenn ich das tue, fo fetze ich
freilich voraus, daß die Neutralität kein Tabu fei, das man nicht
anrühren, kein Götze, vor dem man bloß blindlings Opfer bringen dürfe,
fondern eine Sache, die gerade um ihrer Wichtigkeit und Ernfthaftig-
keit willen Ausfprache, Klärung, Reinigung und Vertiefung nötig habe.

Sie werden mir nicht eine Aeußerung nachweifen können, die einen
andern Sinn hätte. Die Nachweife, die man vor einem Jahre verfucht
hat, find von Herrn Pfarrer Lejeune in einem Ihnen zugeftellten
Memorial als bewußte, elende Entfiellungen, ja Verfälfchungen meiner
wirklichen Ausfagen aufgezeigt worden. Nur mit den gleichen Methoden

könnte man auch diesmal den Nachweis der Verletzung der
Neutralität zu leiften verfuchen. Ich erkläre: Wenn Sie mir auch nur eine
einzige Stelle angeben können, die bei loyaler Auslegung deutlich jenen
angegebenen Sinn hätte: eine Preisgabe der politifchen und militärifchen

Neutralität der Schweiz zu fordern, dann gebe ich mich gefchlagen.

Wenn dem fo ift — und es ift fo! — dann frage ich: Solche Dinge
follte man in der Schweiz nicht mehr fagen dürfen, trotzdem fie offiziell

noch zum Völkerbund gehört? Man follte von einer übernationalen

Rechtsordnung, welche die Gewaltordnung erfetzen muffe, in
der Eidgenoffenfchaft, deren Prinzip und befter Schutz fie ift, nicht
mehr reden dürfen? Man follte nicht mehr feine Ueberzeugung geltend
machen dürfen, daß nicht eine felbftifche Ifolierung, die fich Neutralität

nennt und damit ihren Sinn bemäntelt, fondern bloß die kollektive
Sicherheit in einer freien Föderation der Völker auf dem Boden des
Rechtes die Schweiz, wie die kleinen Völker überhaupt, ja fogar, fo
wie heute die Dinge liegen, auch die großen zu retten und die Welt
vor dem endgültigen Verfinken in Chaos und Untergang zu bewahren
vermöge? Das wäre nicht mehr und nicht weniger als ein politifches
und moralifches Todesurteil über die Schweiz.

Ich flelle feft: Die Anklage gegen mich auf Verletzung der
Neutralitätspflicht widerfpricht durchaus der Wahrheit, und jede darauf
gegründete Maßregel fteht nicht auf dem Boden des Rechtes.

//. Aehnliches gilt von dem wieder aufgenommenen Vorwurf der
Verächtlichmachung der fchweizerifchen „Wehrbereitfchaft".
Es ift wieder kein wahres Wort daran. Ich erkläre nochmals: Eine
ehrlich gemeinte Verteidigung der Schweiz auch mit den Waffen wird
von mir als eine fehr ernfthafte Sache betrachtet. Das habe ich, oft
unter fchwerer Anfechtung von Seiten der radikalen Pazififlen, gerade
im Kreife meiner Gefinnungsgenoffen betont und werde doch nicht
gegen außen das Gegenteil tun. Für allerlei Firlefanz und Scheinwefen
des fogenannten Wehrwillens habe ich freilich wenig übrig, und das
gerade darum, weil ich diefe Sache ernft nehme. Freilich ift diefes
Ernftnehmen an eine Bedingung gebunden: daß nicht die Verteidigung
der Schweiz Unterwürfigkeit nach außen und Tyrannei nach innen
bedeute, daß nicht unter dem Vorwand des Schutzes der Freiheit gegen
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Außen im Innern die Freiheit aufgehoben werde. Auch darf man mir
— ich muß es noch einmal fagen — nicht übel nehmen, daß ich die
Bibel lefe und darum in letzter Inftanz nicht an die Waffen glaube.
Daß wir auf keinen Fall, wie wir fonft auch zum Militär liehen
mögen, von den Waffen allein unfere Rettung erwarten, in einen geift-
leeren und gottfernen Gewaltglauben geraten und einem entfprechenden
Militarismus verfallen dürfen, muß gerade aus der Sorge um die Rettung

der Schweiz von Zeit zu Zeit geltend gemacht werden, ich tue
das aber nur, foweit es unbedingt nötig ift und übe darin nicht nur
Zurückhaltung, fondern auch Selbflüberwindung, vielleicht fogar zu
große. Jedenfalls ift das auch der feierlich betonte Standpunkt des

Generals, den Sie wohl nicht geneigt find, der Verhöhnung der
„Wehrbereitfchaft" zu befchuldigen. In bezug auf mich aber fteht feft: Ich
habe mit keinem gefprochenen oder nicht gefprochenen Wort die
„Wehrbereitfchaft" untergraben oder gar verhöhnt. Gewiß kenne ich
noch einen höheren Weg für die Verteidigung eines Volkes, aber wenn
man diefen höheren Weg nicht gehen will oder kann — und ich weiß,
daß heute kein europäifches Volk dafür vorbereitet ift — dann ziehe
ich ohne Zögern den Widerftand mit den Waffen einer feigen oder
bequemen Kapitulation vor, wie ich, vor die Wahl geftellt, die Freiheit
dem Frieden vorziehe. Ich habe das in den letzten Jahren fo oft
erklärt, daß auch der Preffeftab es wiffen könnte. Und dies um fo mehr,
als ich ihm auch gedruckte Dokumente diefer Haltung zugeftellt habe.
Wenn man fich fo fehr um mich und die „Neuen Wege" kümmert —
was ich felbft ja nicht verlange! — dann ill man verpflichtet, meine
wirkliche Stellung kennenzulernen. Ich erkläre: Wenn es in diefen
Jahren nicht mehr Auflehnung gegen Militär und Militärdienft
gegeben hat, fo ift das zum großen Teil auf diefe meine Haltung
zurückzuführen.1) Aber noch mehr: Wenn irgendein Mann in den letzten
Jahrzehnten den Willen der Schweiz zur Selbftbehauptung, den Glauben

an die Schweiz, die Erkenntnis ihrer Aufgabe und ihres Lebensrechtes

belebt, vertieft, geftärkt hat, dann bin ich diefer Mann. Das
darf ich ohne Anmaßung behaupten, auch wenn Sie das nicht wiffen
oder wiffen wollen. Ich habe das auf allerlei Weife getan, aber nicht
zum wenigften auch durch die „Neuen Wege". Und das wenigftens
könnten und müßten Sie wiffen. Und Sie können und muffen wiffen,
daß ohne diefe geiftige Haltung, ohne diefen Glauben an die Schweiz
auch die militärifche Verteidigung wertlos, kraftlos, ausfichtslos wäre.
Es gibt in der Schweiz keine ftärkere Kraft, die gegen den Defaitismus

x) Diefer Satz könnte leicht mißverftanden werden, wenn man nicht den

ganzen Zufammenhang beachtet. Wenn ich zur Ausarbeitung diefer Eingabe mehr
Zeit gehabt und fie nicht in fliegender Eile hätte vornehmen muffen, fo hätte ich
ihn darum geftrichen. Ich hoffe doch, daß Inhalt und Ton des ganzen Memorials
und meine fonftige Haltung den gemeinen Verdacht nicht aufkommen laffen, ich
hätte beim Preffeftab gut Wetter machen wollen. R.
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kämpft, als die religiös-foziale Bewegung. Und zwar feit langem, fchon
in den Tagen, wo die großen Patrioten von heute fich wenig genug
darum kümmerten. Auch unfer Friedenskampf hat nicht zum wenigften

der Rettung der Schweiz gegolten.
Es ift darum, nebenbei gefagt, ein Verfahren, für das es fchwer

hält, den fchärfften Ausdruck zu vermeiden, wenn Sie, genau wie Sie
fchon das letzte Mal, in der öffentlichen Verwarnung mich mit einem
Manne zufammengeftellt haben, der im Verdachte ftand, die Schweiz
an das Dritte Reich preiszugeben, diesmal die „Neuen Wege", welche
ftets für die Selbftändigkeit der Schweiz eingeftanden find, und dafür,
wie der Redaktor felbft, die fchwerften Opfer gebracht haben,
ausgerechnet mit jenen „Nationalen Heften" zufammenkoppeln, welche die
Schweiz an den Nationalfozialismus verraten. Wie nennt man unter
loyalen Menfchen ein folches Verfahren?

Das ift in diefem Punkte die Wahrheit.
///. Ich komme zum dritten Punkt Ihrer Anklage. Sie behaupten

wieder, daß ich mich nicht in die „W ei} unge n" des Preffeftabes
füge, fondern meine eigene Auffaffung vertrete.

Diefe Anklage ift doppelter Art.
Einmal: Sie bemerken in Ihrem neueften Schreiben: „Wie insbefondere

aus der Befchwerdefchrift des Rekurrenten hervorgeht, nimmt diefer

das Recht in Anfpruch, die Weltereigniffe nach feiner Auffaffung
darzuftellen und öffentlich zu beurteilen." Dazu bemerke ich: Diefes
Recht nehme ich freilich in Anfpruch und es wundert mich, offen
geftanden, daß es Ihnen möglich war, einen folchen Satz zu fchreiben.
Ich foli alfo, als zweiundfiebzigjähriger Mann, mit meiner Vergangenheit,

kein Recht haben, über weltpolitifche Vorgänge von fo
fundamentaler Bedeutung, wie fie heute vor fich gehen, mir ein eigenes
Urteil zu bilden oder es gar zu äußern! Das foli offenbar Anmaßung
fein. Ich will nicht Gewicht darauf legen, daß Sie felbft fich offenbar
ein folches Urteil zutrauen und davon öffentlich Gebrauch machen —
und wie! — und will auch nicht die Frage ftellen, wie Sie diefes Monopol

begründen können, fondern den Finger auf das Grundfätzliche
legen. Haben Sie eigentlich überlegt, daß Sie damit nicht nur die
Demokratie aufheben, fondern direkt den totalen Staat, alfo den Dik-
taturftaat, proklamieren? Denn nur dort gibt es bloß eine Staatsmeinung,

gibt es bloß eine Partei, deren Auffaffung für die Untertanen
obligatorifch ift.

Darüber ift nicht mehr zu fagen. Nur um die Mitteilung des

Rezeptes möchte ich noch bitten, wie man denn die Weltereigniffe anders
darftellen kann als „nach feiner eigenen Auffaffung".

Wenn aber behauptet wird, daß ich keine Rückficht auf die Lage
der Schweiz nehme, fondern „ungehemmt" fchreibe, fo erkläre ich
wieder: Diefe Behauptung fchlägt der Wahrheit ins Gefleht. Ich lege
bei meinen Aeußerungen über die weltpolitifchen wie die innerpoliti-
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fehen Dinge mir die größte Zurückhaltung auf. Die „Neuen Wege"
würden ganz anders ausfehen, wenn dies nicht der Fall wäre. Wenn
Sie fich davon überzeugen wollen, fo fehen Sie einmal die Jahrgänge
vor dem Ausbruch des Krieges durch. Meine Darftellungen und Urteile,
ferne davon, exzefflv zu fein, bleiben vielmehr weit hinter dem
wirklichen Sachverhalt zurück. Ich fage nur das Minimum. Ich fage nur
foviel, als ein Schriftfteller fagen muß, wenn er nicht fich felbft als

Feigling und als Lügner — man kann ja auch durch Schweigen
lügen — verachten will. Es ift das, wie ich fchon früher gezeigt habe,
ein fchwerer Kampf für mich. Ich frage mich immer wieder, ob ich
damit nicht doch im Intereffe der Schweiz die Wahrheitspflicht
verletze, die ich als ein Mann habe, der zwar nicht fich einbildet, ein

Prophet zu fein, der aber die Propheten doch als Vorbild betrachten
muß. Ich verhalte mich fo um des Gewiffens willen, das mir auch diefe
Rückficht auf die Schweiz vorfchreibt, nicht wegen den „Weifungen"
des Preffeftabes; aber es ift auch nicht richtig, daß ich gegen diefe
verftöße. Ich habe z. B. nicht ein einziges von deffen vielen „Verboten"
übertreten, fo falfch, ja verhängnisvoll mir einzelne davon, z. B. das

Verbot, aus Hitlers Gefprächen mit Raufehning ausführliche Zitate zu
bringen, erfchienen find. Und vollends habe ich viel Wichtiges, das ich

weiß, nicht gefagt, weil deffen Veröffentlichung Folgen haben könnte,
die ich fcheue und die, nebenbei gefagt, auch Ihnen fehr unerwünfeht
fein müßten. Das ift die Wahrheit.

Ich frage aber den Preffeftab dreierlei, i. Wie foil denn ein Schriftfteller

jeweilen wiffen, was nach der Meinung des Preffeftabes zu wenig
oder zu viel fei? Er müßte zu diefem Zwecke ja ihn felbft befragen,
und das wäre ja dann fchon die Vorzenfur. So muß er halt felber
urteilen. Das könnte nur verhindert werden, wenn es nur eine einzige
Zeitung oder Zeitfchrift gäbe: eine vom Preffeftab felbft herausgegebene.
Oder weiß der Preffeftab einen andern Weg? 2. Der Preffeftab hat
natürlich feine eigene politifche Meinung, die von derjenigen der
Autoren ftark abweichen mag, jedenfalls eine, die von der meinigen
ftark abweicht. Ihm liegt aber nahe, den Inhalt und Tenor der politifchen

Aeußerungen von feiner eigenen Auffaffung aus zu beurteilen.
Dann mag ihm übertrieben, „leidenfchaftlich", „einfeitig", ja injuriös
vorkommen, was für den Autor noch ftärke Abfchwächung der Wahrheit

bedeutet. Hat aber der Preffeftab ein folches Recht, feine
Auffaffung zur Norm zu machen? Nochmals: Wir haben in der Schweiz
keine politifche Einheitsmeinung. 3. — Und das ift mir die Hauptfache

— : Sollten die Männer des Preffeftabes als Menfchen, Schweizer
und Demokraten denn gar kein Gefühl dafür haben, was es für einen
Mann mit Gewiffen bedeutet, nicht reden zu dürfen wie er denkt?
Sollten Sie gar kein Verftändnis für das fchmerzliche Ringen, für den
Gewiffenskonflikt haben, die diefe Tatfache bedeutet? Wie könnten
Sie dann aber die Demokratie gegen die Diktatur verteidigen?
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IV. Von felbft komme ich damit auf den vierten Punkt Ihrer
Anklage. Sie werfen mir immer wieder „Einfeitigkeit" der Stellungnahme

vor.
Ich frage wieder, was Sie damit eigentlich meinen. Meinen Sie

damit meine „einfeitige" Stellungnahme für die Demokratie gegen die
Diktatur? Ich leugne diefe felbftverftändlich nicht, aber ich frage:
Kann es denn für einen Schweizer eine andere Stellungnahme geben?
Kann es für Sie felbft eine andere geben? Wie ftellen Sie fich die
verlangte Zweifeitigkeit vor? Kann man gleichzeitig für die Demokratie
und für die Diktatur fein? Sagen Sie mir auch, bitte, woher Sie denn
die Rettung der Schweiz erwarten, wenn nicht vom Siege der
demokratifchen Mächte über die Diktaturen? Und fagen Sie mir, was es

dann, wenn wir eine Zukunft der Schweiz, politifch betrachtet, doch

nur vom Siege der demokratifchen Mächte erhoffen dürfen, bedeutet,
wenn wir für diefen Sieg nicht wenigftens das tun, was wir können:
ihn geiftig fördern? Vielmehr fogar das Gegenteil tun? Heißt das etwa
die Schweiz verteidigen?

Oder behaupten Sie etwa, daß ich die Tatfachen falfch darfteile,
und zwar aus einer Parteinahme heraus? Denn es ift ja felbftverftändlich,

daß man fich irren kann und wirklich irrt, aber nicht darum handelt

es fich natürlich, fondern darum, ob man aus einfeitiger Parteinahme

Tatfachen unterdrückt oder entflellt. Ich lehne mit Schärfe die
diffamierende Annahme ab, daß das meine Art fei. Oder zeigen Sie

mir, bitte, das Gegenteil an einem einzigen Beifpiel und hören Sie auch
meine Antwort darauf. Sie werden mir keines nennen können, das
Stich hält. Meine Herren: Tatfachen find halt oft „einfeitig", und ein
trauriger Tropf ift, wer fie dann nicht auch „einfeitig", d. h. fo wie fie
find, darftellt, fondern fie verfchweigt, zurechtdreht, befchönigt. Mein
Gewiffen bezeugt mir, daß ich das niemals tue.

Ihr Vorwurf ift ganz gegen alle Wahrheit. Wenn Sie die „Neuen
Wege" wirklich verfolgten, dann wüßten Sie, daß meine Kritik mit
ftrenger, faft pedantifch erfcheinender Gerechtigkeit fich nach allen
Seiten richtet. Wie ift in den „Neuen Wegen" Englands Haltung kritifiert

worden, durch viele Jahre hindurch bis auf diefen Tag! Wie auch
Frankreich! Wie die nordifchen Völker, die Balkanflaaten! Alles zu
feiner Zeit. Wir kämen damit auf die Neutralität zurück, die auch in
diefer Form gewahrt worden ift und gewahrt wird. Nämlich von mir,
aber nicht von Ihnen. Denn Sie haben nie jene gegen die Andern,
fondern immer nur die gegen die Achfe und ihre Verbündeten gerichtete
Kritik getadelt. Wollen Sie das wirklich Neutralität nennen?

Ich könnte hinzufügen, daß mir gerade feit dem Ausbruch des

Krieges nie, auch gar nie eine Stimme aus dem Leferkreife oder von
außen her (Sie felbft ausgenommen) bekannt geworden ift, welche die
Einfeitigkeit und Schärfe meiner weltpolitifchen Aeußerungen gelobt
oder getadelt hätte. Ueber vielerlei daran fchreibt man mir, aber nie
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habe ich einen folchen Vorwurf vernommen. Das ift doch ein Beweis,
daß ein folcher Zug an meinen Ausführungen zur Weltlage nicht
hervortritt. Auch habe ich, als Einer, der viele Zeitungen und Zeitfchriften
lieft, feftgeftellt, daß meine kritifchen Aeußerungen in Ton und Stil
wie auch in bezug auf den Inhalt nicht über das Maß hinausgehen,
das ich in den oppofitionellen Organen antreffe. Wenn Sie fchreiben,
der Preffeftab habe fich von Anfang an immer wieder mit den „Neuen
Wegen" befchäftigt, fo ift die Erklärung dafür einfach: Die „Neuen
Wege" waren eben fchon lange ein Gegenftand vieler Anfeindungen,
und zwar wegen ihrer ganzen Einftellung, nicht zum wenigften der
zum Nationalfozialismus.

Aber etwas anderes ift für mich wichtiger, ift fundamental, und das
überfehen Sie immer wieder. Für mich ift Reden und Schreiben
Wahrheitsdienft. Ich fühle mich vor Gott und meinem Gewiffen verpflichtet,
nicht nur nicht Unwahres zu fagen, fondern auch pofltiv der Wahrheit
Zeugnis zu geben. Nur darum rede und fchreibe ich überhaupt. Der
Wahrheit Zeugnis geben aber heißt vor allem: Lüge und Unrecht
aufdecken, die Stimme erheben, wenn göttliche und menfchliche Ordnung
verletzt wird (das bedeutet ungleich mehr als „Verletzung der
Neutralität"), wo Gerechtigkeit, Freiheit, Menfchlichkeit mit Füßen
getreten werden; es bedeutet es als Sünde empfinden, demgegenüber zu
fchweigen. Weil ich fo empfinde, meine Herren, darum rede ich, auch
da, wo Sie das Schweigen lieber fähen und diefes mir felbft auch
bequemer wäre. Denn diefer Wahrheitsdienft ift keine leichte Sache.
Darum rede ich, nicht aus „Leidenfchaft", politifcher oder anderer,
es fei denn aus Leidenfchaft für Recht und Güte, Freiheit und Menfchlichkeit,

aus Leidenfchaft für die Wahrheit. Darum rede ich!
Aber das hat nun nicht bloß eine fubjektive Bedeutung, fondern

hat — jetzt grundfätzlich und nicht nur in bezug auf mich gefprochen

— eine entfcheidende Bedeutung auch für unfer Volk. Denn
bedenken Sie, was es für ein Volk bedeutet, wenn es zu allem Ungöttlichen

und Unmenfchlichen, das jetzt in der Welt gefchieht, feige und
egoiftifch fchweigt? Auch zu dem fchweigt, was feine eigene Exiftenz
aufhebt? Wird ein folches Volk nicht dem Gericht verfallen? Meine
Herren! Ich glaube an Gott, an den Gott, den die Bibel offenbart. Er
gebietet, daß wir Böfe Böfe, Finfternis Finfternis, Bitter Bitter nennen,
nicht umgekehrt. Er gebietet, daß wir gegen alles Böfe und
Gottwidrige, wozu vor allem das Unrecht gegen den Menfchen gehört,
auftreten. Er verlangt, daß wir dagegen Zeugnis ablegen und legt
fchweres Gewicht darauf, daß wir das tun. Wie können wir als Volk
vor diefem Gott beliehen, wenn wir es nicht tun, wenn wir gar das

Gegenteil tun? Werden wir da nicht ausgeftrichen werden aus dem
Rate der Völker? Das recht zu bedenken, ift Vaterlandsverteidigung
im ftärkften und höchften Sinne.

Meine Herren! Was ein Volk, wie der einzelne Menfch, am meiften
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nötig hat, ift Wahrheit und Wahrheitsdienft, nicht bloße Neutralität.
Diefes Nötige ill nicht möglich ohne das freie Wort. Auf diefem, dem
Träger der Wahrheit, ruht nicht nur die Demokratie, die ohne es zur
Diktatur wird, fondern überhaupt alles menfchliche Heil. Wo ein Volk
von dem göttlichen Odem der Wahrheit abgefchnitten ift, die felbft
nur in der Freiheit lebendig fein kann, da erftickt feine Seele und er-
lifcht fein Leben. Mit andern Worten: Was ein Volk am meiften nötig
hat, ift Gottesdienft, nicht Weltdienft oder gar Götzendienft. Nur ein
Volk, das Gottes Willen tun will, darf „trauen auf den höchften Gott"
und braucht fich nicht zu „fürchten vor der Macht der Menfchen".

Oder follten das für Sie finnlofe Worte fein? Trotz dem Bekenntnis
des Generals? Dann, bitte, fchaffen Sie die Feldprediger ab und

verbieten Sie im Heere und überall die Bibel! Sonft machen Sie fich
einer großen Heuchelei fchuldig.

V. Nur in möglichfler Kürze will ich zwifchenhinein noch auf ein

paar Einzelheiten Ihres letzten Schreibens eingehen.
Ich muß dazu freilich vorher noch eine allgemeine Bemerkung

machen. Sie wiederholen in diefem Schreiben alle früheren Anklagen,
ohne auf ihre durch mich und andere erfolgte Widerlegung mit einem
Wort einzugehen. Was ift das für eine Methode?

Sodann aber — und damit komme ich zum Einzelnen — ftellen Sie
Behauptungen auf, die wahrheitswidrig find. So reden Sie davon, daß
man es bei mir mit einer Ausfprache verfucht habe, aber „ohne Er-
folg'VDas ift eine ganz unrichtige Behauptung, Eine Ausfprache „ohne
Erfolg" habe ich bloß mit dem Präfidenten der „Konfultativen
Preffekommiffion" gehabt, alfo vor der Einrichtung des Preffeftabes, und
wenn ich nicht ganz irre, vor dem jetzigen Kriege. Was aber die
Ausfprache mit einem Vertreter des Preffeftabes betrifft, fo hat eine folche
mit meinem damaligen „Lektor", Herrn Dr. Oftinger, ftattgefunden,
aber fie ift aufs freundlichfle verlaufen. Ich habe Herrn Dr. Oftinger
auseinandergefetzt, daß ich mich zwar nicht an „Weifungen" einer
Militärzenfur gebunden fühle, die ich für verfaffungswidrig halte,
wohl aber an die meines Gewiffens, die mir von felbft foviel Zurückhaltung

auferlegten, als ich vor Gott und der Welt, und auch

vor der Schweiz, verantworten könne. Wir haben uns über alles
Grundfätzliche verftändigt und waren darin weitgehend einig. Ich habe
mich daran, wie ich gezeigt habe, gehalten. Ich benutze aber den Anlaß,

um meine Erklärung zu wiederholen, daß ich ftets zu weiteren
Ausfprachen bereit bin, die zeigten, wie man es auf beiden Seiten meine.
Das wäre fchweizerifche und demokratifche Methode. Für die Methode
des „Befehls" aber, um vom Anfchnarchen nicht zu reden, bin ich,
offen geftanden, nicht empfänglich; fie ift weder demokratifch noch
fchweizerifch — noch menfchlich.

Eine arge Entftellung des Sachverhaltes ift aber vollends der Satz
in Ihrem Schreiben: „Ich hätte nicht beftritten, daß ich in meiner Zeit-
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fchrift regelmäßig die fchweizerifche Neutralitätspolitik kritifiere und
bekämpfe, daß dies in leidenfchaftlicher, diffamierender Art gefchehe
und daß ich in Verbindung damit fyftematifch die fchweizerifche
Wehrbereitfchaft verhöhne". Sie fügen dann hinzu, Ihre Maßnahme
habe keinen „dauernden Erfolg" gehabt, was vorausfetzt, daß ich
infolge davon mich eine Zeitlang anders verhalten habe als vorher. Ich
erkläre: An diefen Sätzen ifl felbftverftändlich kein Wort wahr; fie
find vielmehr genau das Gegenteil der Wahrheit. Weder habe ich
infolge Ihres Einfehreitens anders gefchrieben als vorher (weil ich mich
fchon vorher aufs Aeußerfte befchränkt habe), noch habe ich gar die
Erklärung abgegeben, die Sie mir zufchreiben. Das ift nun wirklich
„Diffamation".

Was aber die neuen Vorwürfe betrifft, die Stellen über die
italienifche Kataftrophe, das Eintreten Amerikas für England, den „dunkelften

Schandfleck" auf Frankreichs Ehre und daß ich „Gerüchte"
erwähne, die ich nicht kontrollieren könne (Seite 190 des Aprilheftes),
fo erkläre ich folgendes:

Zu dem „Schandfleck". Sehen Sie nicht an diefem Beifpiel, daß ich
auch andere Länder nicht fchöne, nicht bloß Deutfchland und Italien?
Wiffen Sie, was eine Einlieferung diefer zwei Männer Breitfeheid und
Hilfferding (die mir politifch nicht fympathifch find) nach Dachau
bedeutete? Wäre es nicht fchändlich, von fo etwas nichts zu fagen?

Ich verbreite „Gerüchte". Merkwürdig. Ich widerlege ja bloß ein,
Gerücht, das als Teil der Propaganda gegen England umging, das aber,
wie ich beweifen kann, eine fchmähliche Lüge ift. Und das nennen Sie

Begünftigung von Gerüchten?
Oder meinen Sie etwa das über die Neger Bemerkte? Es ftammt

von einem Augenzeugen und ich habe es der äußerft zuverläffigen
amerikanifchen Zeitfchrift „Nation" entnommen.

Das ift folidefte Methode und zu Tadel von ferne kein Anlaß.
Wohl aber lag wieder eine Wahrheitspflicht vor.

Sie wärmen aber auch den Vorwurf wegen meinen Aeußerungen
über die italienifche Kataftrophe in Afrika und Albanien wieder auf.
Ich bemerke dazu: Die Ueberfchrift „Die kataftrophale Wendung der
italienifchen Dinge" bedeutet nicht ein befonderes Kapitel, fondern die
fimple Hervorhebung eines Abfchnittes in einem Auffatz, wie ich fie
immer anwende. Sie bezeichnet eine offenkundige Tatfache. Die Wendung

war kataftrophal und ill es in Afrika geblieben. Muffolini felbft
hat es zugegeben. Sollen wir denn muffolinifcher fein als Muffolini?
Wobei ich übrigens im folgenden Hefte von einem „vorläufigen" Verlufte

des Impero geredet habe. Ein Schriftfteller, der regelmäßig über
Tagesereigniffe fchreibt, muß das Recht zur fpäteren Präzifierung
haben. Was aber das „Gericht" anbetrifft, fo war das über England,
Frankreich und andere Verfager im Vorgehen des Völkerbundes gegen
Italien beim abeffinifchen Konflikt ergehende inbegriffen, wie wieder
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das folgende Heft zeigt. Soweit Italien in Frage kommt, fo ill an die
entfetzlichen Kriegs- und Eroberungsmethoden desfelben (Giftgas auf
die Landbevölkerung, furchtbare und fyflematifche Metzeleien in Addis

Abeba, Ausmordung der eingeborenen Bevölkerung in Libyen ufw.)
zu denken. Ich war und bin darüber genau orientiert. Bei der politifchen

Gefinnung, von der Sie, nach Ihren Zufchriften zu fchließen,
beherrfcht find, bin ich berechtigt, anzunehmen, daß Sie durch die von
Ihnen bevorzugten Preffeorgane nichts davon erfahren haben. Man
follte aber doch wohl nicht über Dinge urteilen, die man nicht kennt.
Ich bemerke im übrigen noch, daß ich, der ich von Kindheit an voll
Sympathie für Italien und fein Volk bin, in meinen Aeußerungen
über Italien mich einer vermehrten Zurückhaltung befliffen habe. Nur
bis zur gottlofen Verleugnung der Wahrheit bin ich freilich nicht
gegangen. Aber der Umftand, daß ich bei diefem Anlaß nicht von diefen
Dingen geredet habe, zeigt am beften, welche Zurückhaltung ich mir
überhaupt auferlege.

Endlich jene Stelle über die „Entfcheidung" des Krieges, die wohl
Amerikas Eintreten für England bedeute und über die Wahrfcheinlichkeit,

daß England aushalte, bis die amerikanifche Hilfe ihre volle
Kraft gewinne. Das foil man nicht fagen dürfen? Haben es nicht viele
gefagt? Könnte das nicht auch ein Anhänger Hitler-Deutfchlands
fagen? Ich fpreche es ja ohne jeden Triumph aus, einfach als fachliches
Urteil. Solche Urteile habe ich, wo der entfprechende Sachverhalt vorlag,

oft genug zu Ungunften Englands und zu Gunften Deutfchlands
gefällt. Wie könnte man dem entgehen? Diefe Ausführungen befchränken

fich zudem auf jeweilen ein paar Zeilen und treten auf keine
Weife aus dem Zufammenhang hervor. Aus diefem reißt fie die Zenfur
heraus. Und das ill ja überhaupt ein Erfolg derfelben, daß fie die
Aufmerkfamkeit auf fcheinbar gefährliche Dinge lenkt, die fonft nicht
beachtet worden wären.

Meine Herren! Wie bei dem Angriff vom letzten Frühling ift auch
diesmal feftzuftellen: Es muß mit dem Beweismaterial gegen mich
fchlecht flehen, wenn man genötigt ift, unbewiefene allgemeine Anklagen

zu erheben, alte, wiederholt als falfch nachgewiefene Behauptungen
wieder aufzuwärmen, Tatfachen zu entflellen, mit der Lupe gefuchte
Nebenfachen, wie ich fie nun beleuchtet habe, wichtig zu machen. Da
ift von Sachlichkeit nichts mehr zu merken. Es muffen andere Motive
dahinter flehen.

VI. Ich muß nun aber noch auf einen entfcheidend wichtigen Punkt
kommen.

Das Vorgehen gegen mich beruht auf der Vorausfetzung, daß die
„Neuen Wege" durch ihre Haltung die fchweizerifche Außenpolitik
gefährdeten.

Ich Helle wieder die Frage: Beruht diefe Behauptung auf
irgendwelchen Tatfachen? Seit bald vier Jahrzehnten bin ich nun Redaktor
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der „Neuen Wege", aber nicht ein einziges Mal ift mir fo etwas
bekannt geworden. Ganz ficher hätte ich es erfahren und gemerkt, wenn
es der Fall gewefen wäre. Audi der Preffeftab hat mir nie eine folche
Tatfache genannt. Ich Helle darum — und habe ein Recht dazu, denn
Ihre Maßregel gegen mich bedeutet einen fchweren Schlag für meine

ganze Exiftenz — die Forderung auf: Nennen Sie mir eine folche
Tatfache! Wenn Sie mir keine nennen können, dann fällt Ihre ganze
Argumentation gegen mich dahin. Das ift fo klar als möglich. Ich füge
dazu noch die Bemerkung, daß nach meiner Ueberzeugung die Gefährdung

der Schweiz durch allzu wahre Preffeäußerungen eine bloße Fiktion

ift. Es ift eine naive Vorftellung, daß die uns bedrohenden Mächte
ihr Verhalten zu uns im Ernft nach dem mehr oder weniger braven
und gefügigen Verhalten unferer Preffe richteten. Darüber hat ja
neuerdings Dr. Göbbels ein vollgiltiges Wort gefagt. Wohl aber gibt
es eine folche Gefährdung der Schweiz durch eine allzu unterwürfige
Preffe; denn eine folche ruft bei jenen Mächten bloß Geringfehätzung
hervor und diefe wird dann zu einer fchweren Gefahr.

Aber noch wichtiger ift ein anderer Gefichtspunkt. Wenn nach
meiner feften Ueberzeugung die außenpolitifche Gefährdung der
Schweiz durch die „Neuen Wege" auch eine Fiktion ift, fo flelle ich
nun eine andere Frage: Könnte nicht vielleicht ihre Unterdrückung,
felbftverftändlich nur im Gefamtzufammenhang einer beftimmten Politik,

eine folche Gefährdung der Schweiz werden? Sie würde im
Auslande nicht unbeachtet bleiben und eines Tages auch als ein Poften auf
einer verhängnisvollen Rechnung erfcheinen, die man in entfeheidender
Stunde der Schweiz überreichen würde. Bitte, überlegen Sie auch das!
Ein bloßes Lächeln darüber könnte fich auf ganz unerwartete Weife
rächen.

VII. Ich komme in diefem Zufammenhang auch noch einmal auf
einen Sachverhalt, den ich fchon in jenem Memorial ausführlich erörtert

habe. Die „Neuen Wege" find eine religiöfe Zeitfchrift, und ich
habe es, nebenbei gefagt, als befonders fkandalös empfunden, daß auch
folche einer militärifchen Zenfur unterworfen werden follen. Das Religiöfe

aber ift für die „Neuen Wege" kein bloßer Deckmantel. Auf
diefen Teil fällt der Akzent. Das merkt ein jeder, der für folche Dinge
auch nur eine Spur von Verftändnis befitzt. Damit aber kommen jene
Aeußerungen in „Zur Weltlage" und „Rundfchau" in ein befonderes
Licht. Sie treten zurück. Sie find in bezug auf den Eindruck, den fie
machen, auch nicht von ferne mit Artikeln in größeren politifchen
Tageszeitungen oder rein politifchen Zeitfchriften zu vergleichen, haben
nicht von ferne deren Wichtigkeit und Aktualität. Das follte auch der
Preffeftab empfinden. Schon als Monatsfchau gehören fie in eine andere
Kategorie.

Und noch ein zweiter Punkt ift zu betonen. Der politifche Teil
der „Neuen Wege" ill darin kein Fremdkörper. Wenn Sie von der



„urfprünglichen Aufgabe" der „Neuen Wege" reden, zu denen fie
zurückkehren follten, fo Helle ich fefi, daß das Politifche von Anfang an
ein integraler Beftandteil der „Neuen Wege" gewefen und darin früher
zwar in anderer Form aber auf viel vehementere Art aufgetreten ift
als heute. Es aufzugeben wäre ein Abkommen von ihrer „urfprünglichen

Aufgabe" und von dem Grundwefen der ganzen Sache, der fie
dienen. Es gehört zu den fundamentalen Poftulaten der religiös-fozialen

Bewegung, daß die Politik nicht vom Glauben gefchieden werden
dürfe, daß Gottes Ordnungen auch für die Politik gölten und Chriftus
auch in die Politik hineingetragen werden muffe. Diefem Poftulat dienen

auch die Auffätze „Zur Weltlage" und „Zur fchweizerifchen
Lage". Aber folche Poftulate dürfen nicht im Abftrakten bleiben.
Namentlich nicht die Friedensfache. Auch ift es ein Grundelement der
religiös-fozialen Bewegung, daß fie an einen lebendigen Gott und fein
Reich auch für die Erde glaubt. Diefer lebendige Gott und fein Reich
tun fich aber in der Gefchichte kund, der vergangenen und gegenwärtigen.

Davon foviel aufzuzeigen, als der Verfaffer zu fehen glaubt, ift
ein Hauptzweck diefer Auffätze, die eben darum konkret fein muffen.
Dazu wollen fie, wie ich fchon angedeutet habe, den Kampf, die
Aufgaben und die Ausfichten der Sache des Friedens in einen konkreten
Zufammenhang ftellen. Und nicht zuletzt follen fie einer fchweizerifchen
und demokratifchen Orientierung dienen. Ganz befonders aber haben
diefe Erörterungen den Zweck, das fcheinbare Chaos des Gefchehens
unter umfaffende Gefichtspunkte zu bringen, und gerade diefe Aufgabe
wird von den Lefern befonders wichtig genommen. Daß in alledem
eine gewaltige, fortgehende Arbeit und zugleich ein Ertrag meines ganzen

Lebens fteckt, fei nebenbei doch auch bemerkt. Denn es ift keine
kleine Sache, eine folche Arbeit einfach zu vernichten, und dazu in
Tagen, wie die unfrigen find.

Diefe Gefichtspunkte alfo beftimmen den Aufbau und die Art der
politifchen wie auch der fonftigen Berichterftattung der „Neuen Wege".
Das wird daran von fo vielen Lefern, darunter Menfchen von höchfter
geiftiger Bedeutung, im Ausland wie im Inland, fo fehr gefchätzt, nicht
die Urteile über die einzelnen Begebenheiten. Sie wünfchen diefen Teil
der „Neuen Wege" und haben es mir immer wieder verfichert. Diefe
Art, die Dinge zu fehen und darzuftellen, erklären fie, finde man
nirgends fonft. Wenn Sie mich alfo auf die „religiöfe Aufgabe" verwei-
fen, fo verkennen Sie, wie ich gezeigt habe, ganz das Wefen der
religiös-fozialen Bewegung, wie der „Neuen Wege", ihres Organs.
Diefe wollen eben gar keine folche Trennung von Religion und
Lebenswirklichkeit. Wenn Sie uns verhindern wollen, diefes Poftulat
zur Geltung zu bringen — das übrigens bei weitem nicht auf unfern
Kreis befchränkt ift — fo verftoßen Sie gegen das demokratifche
Grundrecht der Glaubensfreiheit.

Das ift Art und Sinn diefer politifchen Erörterungen der „Neuen
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Wege". Wer das merkt und weiß, der empfindet auch, wie kleinlich
und gehäffig es ift, wenn man ohne eine Spur von Verftändnis oder
gar Schätzung ihres wefentlichen Inhalts darin bloß nach Stellen für
die Zenfur fahndet.

Ich muß aber noch eins betonen: Die Darftellung und Beurteilung
der Weltbegebenheiten in „Zur Weltlage" und „Rundfchau" find, wie
ich fchon angedeutet habe, niemals bloß der Politik gewidmet, auch

wenn diefe in unfern Tagen gewaltigften und reichflen politifchen
Gefchehens naturgemäß ftärker in den Vordergrund tritt, fondern find
umfaffender Art, und auch das zeigt, was für einen Sinn fie haben.
„Religion" ift für die „Neuen Wege" eben nicht ein feparates Schubfach,

fondern fteht in innigfter Beziehung zur ganzen Wirklichkeit des
Gefchehens.

VIII. Auf Grund diefer Ausführungen, die notgedrungen nicht
allzu kurz fein konnten, obfehon fie im Verhältnis zu ihren großen
Themen immer noch kurz find, erkläre ich: Wenn Sie die „Neuen
Wege" tödlich treffen wollen, fo haben Sie dafür auch nicht den
geringften Boden der Tatfachen und des Rechtes unter den Füßen. Sie
können es bloß als Akt der Gewalt durchfetzen.

Sie unterwerfen die „Neuen Wege" einer Vorzenfur. Ift Ihnen dabei

nicht bewußt, was das bedeutet? Halten Sie es wirklich für möglich,

daß ein Mann in meinem Alter, von meiner Art und mit meiner
Vergangenheit wie ein Schulbube feine Auffätze einem Funktionär, bei
dem überlegenes Wiffen und Urteil oder unbefangenes Denken voraus-
zufetzen er keinen Grund hat, zur Korrektur vorlege? Haben Sie wirklich

kein Gefühl für die Entwürdigung, die Sie damit einem Manne
wie mir zumuten? Dann ift es mir leid um Sie, um die Demokratie, um
die Schweiz. Meinen Sie wirklich, mit folchen gehorfamen Seelen und
biegfamen Rücken fei, befonders in diefen fchweren Zeiten, der Schweiz
gedient? Dann möchte ich Ihnen jedenfalls die Lektüre eines der
allergrößten Schweizer, Alexandre Vinets, anraten. Dort würden Sie u. a.
folgende Stellen finden:

„Die wahren Urheber des fozialen Zwiefpalts find die Gegner der
freien Aeußerung der Gefinnungen, die, welche nach dem Ausdruck des

Apoftels Paulus, die Wahrheit in der Ungerechtigkeit gefangen halten."
„Die Gefellfchaft hat zu allen Zeiten niemandem foviel Dank ge-

fchuldet als denen, die ihr im Namen der Wahrheit und der Vernunft
widerflanden haben. Ueberall hat die Gefellfchaft mehr oder weniger
das Beftreben gehabt, das Gewiffen für alle zu werden, aber überall
haben fich rebellifche Gewiffen gefunden, die das Prinzip der perfönlichen

Ueberzeugung proklamiert und aufrechterhalten haben, ohne das
der Menfch feine moralifche Natur ablegt, feine Fähigkeit, verantwortlich

zu fein, und infolge davon auch die, religiös zu fein."
Ich erkläre: Vorzenfur bedeutet Verbot der „Neuen Wege", fofern

fie weiter von mir redigiert fein würden. Unter diefes kaudinifche Joch
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gehe jedenfalls ich nicht. Ich müßte mich verachten, wenn ich es täte.
Andere mögen es können, ich würde damit meine Ueberzeugung und
Gefinnung verleugnen, meine ganze Perfönlichkeit preisgeben, auch
jener echten Schweiz, die eines Tages wieder auferftehen kann, die
Treue brechen! Darüber können Sie felbft auch gar nicht im Unklaren
fein. Für mich ill die Vorzenfur, als eine fcheinbar mildere Maßregel,
fchlimmer als ein offenes Verbot. Für mich bedeutete ein Nachgeben
an diefem Punkte nicht mehr und nicht weniger als geiftigen Selbftmord.

Es gilt für mich das Wort Calvins, das er auf eine ähnliche
Zumutung hin gefprochen hat und das ich fchon bei einem früheren Anlaß

angeführt habe: „Es ill unerträglich für einen freien Mann, fich
die Ausdrücke, die man brauchen dürfe oder nicht, vorfchreiben laffen
zu muffen. Ich habe es wenigftens bisher nicht gelernt, meine Worte
nach anderer Leute Mund zu wählen und will es auch nicht mehr
anfangen."

Wenn ich unter den obwaltenden Umftänden gegen Ihre
Verfügung Befchwerde einlege, fo tue ich es nach den Erfahrungen, die
ich in diefen Jahren mit der Militärjuftiz gemacht habe, ohne viel
Hoffnung auf Erfolg, aber ich tue es um der Wahrung des Rechtes, um
der Sache der Freiheit des Wortes und um der Ehre der Schweiz willen.

Namentlich auch um diefer willen. Dann laffen Sie mich Ihnen
fagen: Die „Neuen Wege" und damit einen Hauptteil meines Lebenswerkes

vor der Zeit aufgeben zu muffen, tut mir bitter weh. Es ift
keine Kleinigkeit. Aber am weheften daran tut mir doch der Gedanke,
daß fo etwas in der Schweiz möglich fei, daß es keine Schweiz mehr
gebe, wie ich und andere fie den größeren Teil ihres Lebens hindurch
als Schweiz gekannt und geliebt haben.

Aus diefer fpeziellen fchweizerifchen Ueberlegung entfteht bei mir
und ohne Zweifel — ich habe dafür fchon die Beweife — bei vielen
andern noch eine letzte, fehr fchwere Frage. Wenn Sie fo etwas
vornehmen, wie die Unterdrückung der „Neuen Wege", dann muffen Sie,
meine Herren, ftärke Gründe dafür haben. Wie ich nun aber gezeigt
habe, gibt es dafür einigermaßen fachliche Motive nicht. Es muffen
alfo andere fein. Dafür fehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder wird
das Vorgehen gegen mich von außen her verlangt und Sie gehorchen
einem Zwang. Gut, dann fagen Sie mir das ehrlich und ich werde mich
darin finden. Freilich möchte ich dann auch gerne wiffen, wer diefes
„Außen" ift: ob eine ftaatliche Behörde oder bloß perfönliche Feinde,
vielleicht Hitler-Geiftliche, die fchon lange die „Neuen Wege"
beobachten und haffen. Und ich frage Sie dann nur: Wenn es mit der
Schweiz fo weit ift, wenn wir fchon folchen Befehlen gehorchen muffen,
wozu brauchen wir dann noch Militär? Ift dann nicht das Reden von
„Landesverteidigung" und „Wehrbereitfchaft" eine kraffe Unwahrheit?

— Oder Sie wollen mit dem Verbot der „Neuen Wege" den
politifchen Gegner und damit überhaupt die Oppofition treffen. Ich
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nehme das nicht gern an, obfehon ich dafür genügend Gründe hätte,
aber es ift die einzige Alternative zu der andern Möglichkeit. Sollte
dem fo fein, — was mir doch ein bitterer Schmerz wäre, fo bitter wie
der andere, nein noch bitterer — wäre das nicht ein fchwerer
Mißbrauch Ihres Amtes? Bedenken Sie jedenfalls, daß das Vorgehen gegen
mich, auch wenn es nicht fo gemeint fein follte, allgemein, bei Gegnern
wie bei Freunden, fo und nicht anders ausgelegt würde.

Und die Folgen, die bei der einen wie bei der andern Möglichkeit
eintreten werden — bedenken Sie diefe genügend? Ich will nicht darauf

hinweifen, wie man in dem für die Schweiz fehr in Betracht
kommenden Ausland darüber dächte, wo zum mindeften eine Elite davon
erführe und daraus auf die politifche Haltung wie auf den geiftigen
Zuftand der Schweiz fchlöffe — ich habe diefen Umftand fchon
angedeutet — fondern will mich auf die Schweiz befchränken. Sie unter-
fchätzen vielleicht doch, einfeitig von den Urteilen Ihres Milieus beeinflußt,

die Bedeutung der „Neuen Wege". Haben Sie wohl fchon
vergeffen, daß letztes Jahr, als Sie den erften großen Vorftoß gegen
diefelben machten, viele Hunderte von Menfchen fich mit Wucht für fie
eingefetzt haben, darunter viele, die zur Elite unferes Volkes gehören?
Oder follte Ihnen das gleichgültig fein? Wären wir auch hierin mit dem
demokratifchen Denken fo weit gekommen? Die „Neuen Wege" find
feither nicht anders und das Urteil jener Kreife ift auch kein anderes
geworden. Die „Neuen Wege" find nicht nur das einzige zentrale
Organ einer Bewegung, die für die Schweiz etwas bedeutet hat und
noch bedeutet — mag fie Ihnen auch zuwider fein — und über die
Welt hin dem Namen der Schweiz bei fehr vielen der Beften Ehre
eingetragen hat, fondern fie find, wie mir immer wieder verfichert wird,
fehr Vielen Orientierung, Halt und Troft in der Schwere diefer Zeiten,

vor allem auch eine Quelle des Glaubens an die Schweiz und der
Kraft des Kampfes für fie. Ift Ihnen das alles gleichgültig, wenn Sie

nur glauben dürfen, einen gegnerifchen Geift vernichtend treffen zu
können? Macht es Ihnen nichts aus, wenn Sie einem Mann, der wie
wenige fein Leben dem Dienft an der Schweiz gewidmet hat, den
Mund verfchließen und fein Werk am Abend feines Lebens zerftören
wollen?

Glauben Sie — immer vorausgefetzt, daß dies Ihr Motiv fei, was
ich, wie gefagt, lieber nicht glauben möchte — daß Ihnen das gelingen
würde? Sie könnten fich damit fo ftark verrechnen, wie man fich mit
fólchen Methoden noch immer verrechnet hat. Und glauben Sie, daß
das Ihnen, Ihrer politifchen Stellung oder fpeziell der Sache des Militärs

nützen würde? Auch darin würden Sie fich fehr täufchen. Die
Unterdrückung der „Neuen Wege" würde, als Symptom der
Unterdrückung des Geiftes und der Freiheit, auch bei Vielen, die nicht auf
ihrem Boden flehen, die Frage verftärken, die auch heute fchon, mehr
als Sie ahnen, umgeht: „Was hat es für einen Sinn, eine Schweiz zu
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verteidigen, die man mit der Preisgabe der Freiheit fchon verloren hat?
Die fchon keine Schweiz mehr ift, die keine Demokratie mehr ift,
fondern eine Militärdiktatur ift und immer mehr eine folche zu werden
droht?" Ift das wohl Verftärkung der „Wehrbereitfchaft" und nicht
vielmehr ihre Zerfetzung und Auflöfung? Haben Sie auch überlegt,
daß noch nicht aller Tage Abend ift, daß Ihre Macht eines Tages zu
Ende fein und das Unrecht, das Sie getan, fich gegen Sie felbft wenden
könnte? Ich warne Sie. Es handelt fich darum, ob es noch Recht und
Freiheit gibt im Schweizerlande. Ich mache Sie vor der Gefchichte unferes

Landes, mache Sie vor Gott und dem Gewiffen dafür verantwortlich,
daß diefe Frage, foweit es an Ihnen liegt, mit einem Ja

beantwortet werde.
Noch einmal fage ich: Es gibt ein Gericht. Mag es auch zögern, fo

ift es doch fo ficher, als zweimal zwei vier ift, ja noch ficherer. Es gibt
einen Gott, auf den es ankommt und der auf Gerechtigkeit fchaut,
welche die Völker erhöht, und nicht auf augenblickliche, fei's innen-,
fei's außenpolitifche Konftellationen der „Macht der Menfchen".

Meine Herren! Die Sprache, die ich mit Ihnen gefprochen habe,
mag Ihnen ungewohnt vorkommen. Aber Sie muffen Einiges bedenken:
Ich flehe vor Ihnen nicht als Bittfteller oder gar Bettler, fondern als
ein aufrechter und ftolzer Mann, der fein Recht fordert — fein Recht,
vor allem aber das Recht einer freien und Holzen Schweiz. Ich liehe
vor Ihnen nicht als ein Soldat, ein Rekrut, fondern als ein Mann, der
keinen Grund und freilich auch keinen Sinn für Devotheit hat, am
allerwenigflen aber Neigung, fich vor irgendwelchem Geßlerhut zu
bücken. Ich flehe vor ihnen nicht als ein Untertan, fondern als ein
Ihnen durchaus gleichwertiger und gleichberechtigter Bürger. Ich flehe
Ihnen gegenüber als ein Mann, den Sie wiederholt aufs fchwerfte in
feinem Stolz und in feiner Ehre gekränkt haben und deffen geiftige
Exiftenz Sie am Abend feines Gott und dem Volk gewidmeten Lebens
vernichten wollen. Ein folcher Mann hat das Recht, eine folche Sprache
zu führen, ja er hat die Pflicht dazu. Bedenken Sie endlich: Ich ehre
Sie durch meine Art, zu Ihnen zu reden, viel mehr, als ich es durch
Servilismus täte. Man fagt ja den Soldaten nach, daß fie Mannhaftigkeit

liebten, und ich habe als Mann zu Ihnen als Männern gefprochen.
Die Krone der Mannhaftigkeit aber ift die Ritterlichkeit. Diefe hat fich
vor allem in der Stellung zum Gegner zu bewähren. Und endlich:
Widerlegen Sie alle üblen Ausdeutungen Ihres Verhaltens gegen mich
durch die hochherzige Tat — nicht um meinetwillen; denn Unrecht
leiden fchändet nicht, wohl aber Unrecht tun — fondern um
Ihretwillen, um der Schweiz willen.

IX. Ich beantrage alfo auf Grund diefer Ausführungen, daß Ihre
Verfügung, als auf Irrtum beruhend, aufgehoben und die „Neuen Wege"
nicht der Vorzenfur unterworfen und damit in praxi verboten werden.

Falls Sie fich dazu nicht entfchließen können, erfuche ich Sie, Ihre
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Entfcheidung aufzufchieben. Denn ich bin nicht der Befitzer und Herr
der „Neuen Wege". Sie gehören einer Vereinigung an, den „Freunden
der Neuen Wege". Diefe muffen konfultiert werden; ich darf nicht,
auf undemokratifche Weife, über die Zukunft der „Neuen Wege"
allein entfcheiden. Weil aber diefe Konfultation felbftverftändlich etwas
Zeit braucht, fo muß ich Sie bitten, daß inzwifchen die „Neuen Wege"
ohne Vorzenfur erfcheinen dürfen. Das Mai-Heft war fchon gefetzt
und korrigiert, als Ihr Schreiben eintraf. Die ganze daran gewendete
Arbeit wie die Koften wären umfonft, wenn es nicht erfcheinen dürfte.
Es enthält nichts, was mit einigem Recht als „gefährlich" empfunden
werden könnte. Davon können Sie fich ja überzeugen. Mir diefe Bitte
abzufchlagen, wäre bösartige Feindfeligkeit, ja Brutalftät, und ich will
nicht glauben, daß Sie dazu fähig wären.

Dr. Leonhard Ragaz,
Redaktor der „Neuen Wege".

j. Rekurs von Robert Lejeune.

An die Zürich, 17. Mai 1941.

Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab
z. H. d. Eidgenöffifchen Rekurskommiffion.

Betr.: „Neue Wege, Blätter für religiöfe Arbeit."

Laut Befchluß der Preffekommiffion der Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab vom 8. Mai a. c. ift die Zeitfchrift „Neue
Wege" mit fofortiger Wirkung unter Vorzenfur geftellt worden. Diefer

Befchluß wurde dem Redaktor am Sonntag, den n. Mai, dem Verlag

am Montag, den 12. Mai, bekanntgegeben. Gegen diefe Verfügung
fteht der Redaktion und dem Verlag der „Neuen Wege" das Recht
der Befchwerde offen. Der Unterzeichnete macht hiermit im Namen
der Vereienigung „Freunde der Neuen Wege", in deren Verlag die
Zeitfchrift herausgegeben wird, von diefem Rechte Gebrauch und
fchließt fich der Befchwerde, die unfer Redaktor, Dr. theol. h. c. Leonhard

Ragaz, gegen die Verfügung der Preffekommiffion eingereicht
hat, mit einer eigenen Befchwerde an die Eidgenöffifche Rekurskommiffion

an.
Eingangs diefer Befchwerde möchten wir darauf hinweifen, daß

wir bereits am 5. April 1940 gegen eine Verfügung des Preffechefs des

Territorialkommandos 6 vom 31. März 1940, durch welche Dr. L. Ragaz

öffentlich verwarnt und der von uns herausgegebenen Zeitfchrift
das Verbot angedroht worden ift, eine Befchwerde an den Rechtsdienft
der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab eingereicht haben.
Auf diefe unfere Befchwerde ift uns zu unferem Befremden bis auf den
heutigen Tag keine Antwort erteilt worden. Unfere Berechtigung zu
einer folchen Befchwerde, die in der neuen Verfügung der Preffe-
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kommiffion ausdrücklich anerkannt wird, ill von feiten des Rechtsdienftes

auch nie beftritten worden, fo daß wir faft annehmen muffen,
daß unfere Befchwerde nie in die Hände des Rechtsdienftes gelangt ift,
was allerdings zur Vorausfetzung hätte, daß entweder die Poftverwaltung

unfern eingefchriebenen Brief nicht richtig befördert oder daß
aber der Preffechef des Territorialkommandos 6, dem wir die
Befchwerde weifungsgemäß eingereicht haben, diefelbe nicht weitergeleitet

hätte. Wir haben auch allen Grund zu der Annahme, daß unfere
Befchwerde vom Rechtsdienft der Abteilung Preffe und Funkfprueh im
Armeeftab nie gelefen worden ift, wird doch u. a. im Entfcheid des
Rechtsdienftes vom 12. April 1940 (Ziff. 4 und 5) gefagt, daß die
Beurteilung und Interpretation der aus den „Neuen Wegen" angeführten

Zitate durch den Preffechef des Ter.-Kdos. 6 richtig fei, während
wir in fehr eingehenden Darlegungen aufgezeigt haben, wie willkürlich
diefe Zitate aus ihrem Zufammenhang herausgeriffen und gedeutet
wurden, ja wie fie fogar fehr eigenmächtig bald durch Weglaffungen,
bald durch „Ergänzungen" entftellt worden find, um den vom Preffechef

behaupteten Tatbeftand einer Diffamierung der fchweizerifchen
Neutralitätspolitik fowie einer fyflematifchen Verhöhnung und
Untergrabung der fchweizerifchen Wehrbereitfchaft konftruieren zu können.
Wir können uns fchlechterdings nicht vorftellen, daß der Rechtsdienft
bei Kenntnis unferer Darlegungen die Beurteilung und Interpretation
des Preffechefs kurzerhand als „richtig" bezeichnet hätte, denn felbft
wenn wir den Rechtsdienft von der Unzuläffigkeit einer folch
leichtfertigen Zitierweife, wie fie der Preffechef praktizierte, nicht hätten
überzeugen können, fo hätte er doch wenigftens bei einer ernfthaften
Nachprüfung fich mit unferen Darlegungen auseinanderfetzen muffen,
wozu aber auch nicht der leifefte Verfuch gemacht wurde. So muffen
wir denn annehmen, daß der Rechtsdienft unfere Befchwerde entweder
nicht zur Kenntnis nehmen wollte, was freilich ein etwas feltfames
Verhalten einer als „Rechtsdienft" bezeichneten, immerhin offiziellen
Inftanz darftellen würde, oder daß unfere Befchwerde dem Rechtsdienft

gar nicht zur Kenntnis gebracht wurde, in welchem Fall wir
allerdings gegen die hierfür verantwortliche Inftanz eine fehr fchwer-
wiegende Befchuldigung richten müßten.

Angefichts diefer einigermaßen peinlichen Erfahrung, die wir beim
Geltendmachen eines uns zuftehenden Rechtes machen mußten, könnten
wir verfucht fein, auf jede weitere Befchwerde zu verzichten und uns
einfach damit abzufinden, daß gegenwärtig offenbar andere Gefichtspunkte

als die des Rechtes maßgebend feien. Wenn wir nun aber
gleichwohl gegen die Verfügung der Preffekommiffion eine Befchwerde
an die Eidgenöffifche Rekurskommiffion einreichen, fo ermutigt
uns dazu einmal die ausdrückliche Zuerkennung eines folchen Be-
fchwerderechtes in der Verfügung der Preffekommiffion (III, 2),
fodann aber die Tatfache, daß fich die Eidgenöffifche Rekurskommiffion
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unferes Wiffens bisher noch nie mit den „Neuen Wegen" zu befaffen
hatte und daher auch an dem uns gegenüber zutage getretenen Rechts-
gebahren unbeteiligt war. Tatfächlich war auch fchon die frühere
Androhung eines Verbotes der „Neuen Wege" eine Maßnahme, die uns
ebenfofehr betroffen hat wie unferen Redaktor, und auch durch die
Verhängung der Vorzenfur fieht fich der Verlag der „Neuen Wege"
aufs fchwerfte gefchädigt, wird durch diefe fchwere Maßnahme der
Fortbeftand der Zeitfchrift überhaupt in Frage geftellt.

Wir haben die befremdliche Erfahrung, die wir bei unferer
Befchwerde an den Rechtsdienft der Abteilung Preffe und Funkfprueh im
Armeeftab machten, auch deshalb erwähnt, weil offenbar auch der
Preffekommiffion bei ihrem Befchluffe vom 8. Mai a. c. unfere
Befchwerde vom 5. April a. c. unbekannt war. Anfonft könnte die
Preffekommiffion in ihrem Befchluß nicht darauf abftellen, daß der Rechtsdienft

der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab mit
Entfcheid vom 12. April 1940 feftflellte, daß Dr. Ragaz in feiner
Zeitfchrift regelmäßig die fchweizerifche Neutralitätspolitik in leidenfchaft-
licher und diffamierender Weife kritifiere und bekämpfe und daß er in
Verbindung damit die fchweizerifche Wehrbereitfchaft fyftematifch
verhöhne. Wir können einer folchen „Feftflellung" gegenüber nur in
Wiederholung unferer ausführlichen Darlegungen in der bisher völlig
ignorierten Befchwerde vom 5. April 1940 unfererfeits feftftellen, daß
ein folches Verhalten unferes Redaktors tatfächlich nicht vorliegt, daß
Dr. Ragaz felber gegen eine folche Entftellung und Mißdeutung feiner
Haltung Verwahrung eingelegt hat und daß wir unfererfeits die Halt-
lofigkeit diefer Anfchuldigungen gründlich aufgezeigt haben. Wiefo die
Preffekommiffion angefichts der ganzen Vorgefchichte noch darauf
Bezug nehmen kann, daß der Rekurrent jene „Feftftellung" des
Rechtsdienftes gar nicht beftritten habe, ift uns vollends unerfindlich, beftand
doch fowohl die Befchwerde des Redaktors wie unfere eigene
Befchwerde zu einem guten Teil in der Beftreitung und Widerlegung
jenes behaupteten Sachverhaltes.

Angefichts deffen, daß die Preffekommiffion ihre Verfügung zum
Teil auf jene von uns mit aller Entfchiedenheit beftrittene Feftftellung
des Rechtsdienftes ftützt und daß bei jener für den Befchluß der
Preffekommiffion grundlegenden Feftftellung des Rechtsdienftes der Abteilung

Preffe und Funkfprueh im Armeeftab unfere Befchwerde völlig
ignoriert wurde, erachten wir es als unfere Pflicht, der Eidgenöffifchen
Rekurskommiffion, ihren eigenen Entfcheid nun nicht in ähnlicher
Weife einfach auf Feftftellungen von Feftflellungen zu gründen,
fondern die Vorgefchichte der jetzigen Verfügung ernfthaft nachzuprüfen
und dabei auch von unferer Befchwerde vom 5. April 1940 Kenntnis
zu nehmen. Wir möchten darum darauf hinweifen, daß wir unfere
Befchwerde im Aprilheft des Jahrganges 1940 der „Neuen Wege"
veröffentlicht haben und wir ftellen diefes Heft der Eidg. Rekurskommif-
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fion gerne zur Verfügung, falls unfere Befchwerde wirklich nicht bei
den Akten liegen follte.

In ihren weiteren Ausführungen beruft fich die Preffekommiffion
darauf, daß fich der Preffechef des Ter.-Kdos. 6 auf Grund der
Ausführungen des Redaktors in feinem Auffatz „Zur Weltlage" im
Januarheft 1941 veranlaßt fah, Herrn Ragaz neuerdings zu verwarnen.

Beanftandet wurden die Ausführungen über „die kataftrophale
Wendung der italienifchen Dinge" — wobei es fich übrigens nicht um
einen unter diefem Titel erfchienenen Artikel handelt, wie die
Preffekommiffion anzunehmen fcheint, fondern um den in jeder Nummer
wiederkehrenden Auffatz zur Weltlage, innerhalb deffen lediglich zur
befferen Gruppierung des Stoffes und zur befferen Orientierung des

Lefers gewiffe Worte durch Fettdruck hervorgehoben wurden —, weil
darin die Gefchehniffe in Abeffinien als „ein gewaltiges und erfchüt-
terndes Stück vom Walten einer Gerechtigkeit" bezeichnet wurden. Zu
diefer Beanftandung möchten wir bemerken, daß fich wohl kaum eine

Zeitung finden ließe, die die Ereigniffe auf dem oft- und nordafrika-
nifchen Kriegsfchauplatz damals nicht auch als eine für Italien
kataftrophale Wendung wertete, in welcher Bezeichnung doch lediglich eine
Tatfache konftatiert wird. Was aber die Beurteilung der Gefchehniffe
in Abeffinien betrifft, fo hat Dr. Ragaz zwar keineswegs „den
kämpfenden Völkern Noten erteilt über Schuld und Unfchuld", wie fich die
Befchwerdekommiffion des Rechtsdienftes in ihrem Entfcheid über
eine gegen die Verwarnung gerichtete Befchwerde des Redaktors nicht
eben glücklich ausdrückte, wohl aber hat er als Menfch mit einer
fittlichen Weltanfchauung auch gegenüber dem Weltgefchehen die Schuldfrage

aufgeworfen und als Chrift vom Standpunkt des biblifchen
Glaubens aus auch im Weltgefchehen nach einem Walten der Gerechtigkeit

gefragt. Daß dies in einer „einfeitigen und verletzenden" Weife
gefchehen wäre, können wir nicht zugeben, — es will uns überhaupt
erfcheinen, daß fchon prinzipiell ein auf fittliche und religiöfe
Ueberzeugung gegründeter Standpunkt in der Beurteilung des Weltgefchehens
vom Preffechef und der ihm beipflichtenden Befchwerdekommiffion
beanftandet werde, wozu wir noch bemerken möchten, daß jener Standpunkt

überhaupt zum Wefen der „religiös-fozialen" Haltung gehört
und den „Neuen Wegen" in den 35 Jahren ihres Beftehens je und je
ihre befondere Bedeutung gegeben hat. Auf diefen fittlichen und
religiöfen Standpunkt in der Beurteilung des gefchichtlichen Lebens
verzichten, das hieße in unferen Augen nicht nur unfer Wefen verleugnen,

fondern auch die geiftigen Grundlagen, auf denen die Schweiz
ruht, preisgeben. Die Lefer der „Neuen Wege" find Ragaz gerade
dafür immer wieder dankbar, daß er in feiner monatlichen Ueberficht
zur Weltlage nicht nur als Chronift die Ereigniffe regiftriert, fondern
daß er verfucht, diefelben auch vom höchften Gefichtspunkt des

gläubigen Chriften aus zu deuten.
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Doch, um diefer Aeußerung feines Glaubens an ein Walten der
Gerechtigkeit auch in der Gefchichte der Völker willen ift ja Ragaz
bereits vom Preffechef des Ter.-Kdos. 6 verwarnt worden, und mit dem
Entfcheid der Befchwerdekommiffion hat diefe Sache ihre — uns freilich

in keiner Weife befriedigende — Erledigung gefunden. Es kann
und darf alfo nicht Aufgabe der Preffekommiffion fein, in ihrer
Verfügung vom 8. Mai 1941 jene beanftandete Aeußerung nochmals
aufzugreifen und nachträglich durch die dort bloß angedrohte fchwere
Maßnahme zu beftrafen. Vielmehr könnte nur ein neuer fchwerer
Verfloß gegen die beftehenden Preffevorfchriften die nunmehr
ausgefprochene fchwere Verfügung der Vorzenfur rechtfertigen. Solche neue
Verftöße macht nun aber die Preffekommiffion gar nicht geltend. Sie

begnügt fich damit, zu erklären, daß „die Gefamt-Tendenz in ihrer
Neutralitätswidrigkeit eindeutig" fei und daß fich drum eine befondere

Begründung durch Nennung beftimmter Aeußerungen erübrige.
Gegen das Argumentieren mit diefer „Gefamt-Tendenz" der „Neuen
Wege" muffen wir entfchieden Verwahrung einlegen, zumal die dem
Redaktor vorgeworfene Einfeitigkeit nichts anderes bedeuten kann als
feine tatfächlich „einfeitige" Parteinahme für die Sache der Demokratie

und gegen alle Diktatur, und das heißt doch wohl: fein entfchiedenes

Einftehen für die Erhaltung und Rettung der Schweiz und gegen
alles, was heute die Schweiz von außen und von innen tödlich bedroht
und gefährdet.

Da offenbar auch der Preffekommiffion die Berufung auf die
„Gefamt-Tendenz" der Zeitfchrift und auf die offenkundige gegen-
fätzliche Einftellung des Redaktors zu den Feinden der Demokratie
allzu fragwürdig erfchien, um damit die fchwere Maßnahme der
Vorzenfur zu begründen, führt fie als „Symptome" für diefe Gefamt-
Tendenz und Gefamt-Einftellung immerhin noch einige Stellen an.
Eine folche Stelle foil die Aeußerung im Märzheft der „Neuen Wege"
(S. 131) fein, in der Ragaz die Frage — wir betonen: die Frage —
ftellt: „Wird Amerikas volle Hilfe noch rechtzeitig kommen?", wo er
fodann die fehr zurückhaltende Antwort gibt: „Das ift, glaube ich,
wahrfcheinlich" und aus diefer Beurteilung die wiederum fehr vorfich-
tig formulierte Schlußfolgerung zieht, daß damit fchon die Entfcheidung

des Krieges gefallen fein dürfte. Inwiefern diefe Aeußerung
neutralitätswidrig fein und gegen die beftehenden Preffevorfchriften
verftoßen foil, ift uns unerklärlich. Derfelben Frage begegneten wir in
diefer Zeit fozufagen in allen Zeitungen des In- und Auslandes, die
uns vor Augen kamen, und immer wieder wurde dabei — in den ver-
fchiedenften Lagern — gerade das „rechtzeitig" oder das „zu fpät"
erörtert. Wenn wir bedenken, daß von der Antwort, die fchon eine
nahe Zukunft auf diefe Frage geben dürfte, nicht etwa nur das Schickfal

Englands, von dem Ragaz fpricht, abhängen wird, fondern das
Schickfal der Demokratie überhaupt und damit auch das Schickfal der
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Schweiz, dann kann man es fchlechterdings nicht verftehen, wiefo die
Preffekommiffion die fehr zurückhaltende Behandlung diefer Frage in
den „Neuen Wegen" beanftanden und zur Begründung ihrer fchweren
Maßnahme anführen kann. — Als zweite Stelle wird ferner angeführt,
daß Ragaz in der Auslieferung der früheren deutfchen Reichsminifter
Breitfeheid und Hilferding durch die Regierung von Vichy einen
„befonders dunklen Schandfleck auf Frankreichs Ehre" erblickte.
(Aprilheft 1941, S. 190). Es fei zugegeben, daß in diefem Ausdruck
ein fchwerer Vorwurf gegen die Regierung des heutigen Frankreichs
liegt, — wer aber, dem das alte Frankreich der Freiheit, das Frankreich

der Menfchenrechte teuer war, wurde nicht von Schmerz und
Empörung ergriffen angefichts einer Handlungsweife, die jene alte und
edle Tradition verleugnet und tatfächlich mit den bisher geltenden
Begriffen von Ehre nicht vereinbar ifi? Rechtfertigt es eine folche
Maßnahme, wie fie gegen die „Neuen Wege" verfügt wurde, wenn
deren Redaktor in den zitierten Worten dem Ausdruck gegeben hat,
was jeder rechtlich denkende Menfch — ob Schweizer oder ob Franzofe

— bei jener fchlimmen Kunde in feinem Innern empfunden hat?
— Auf derfelben S. 190 des Aprilheftes wird noch die Wiedergabe
einiger Mitteilungen eines Augenzeugen aus der amerikanifchen
Zeitfchrift „Nation" beanftandet, wobei dem Redaktor der Vorwurf
gemacht wird, daß er damit „offenfichtlich Gerüchte wiedergegeben
habe, die fich der Nachprüfung durch die Redaktion entziehen mußten".

Die Redaktion ift tatfächlich nicht in der Lage, die Richtigkeit
folcher Mitteilungen nachzuprüfen, wie fie ja auch nicht in der Lage
ift, all jene Meldungen nachzuprüfen, die uns tagtäglich offiziell und
inoffiziell aus den kriegführenden Ländern übermittelt werden. Genügt
aber ein Redaktor nicht fchon dadurch feiner Pflicht, daß er folche
Meldungen und Mitteilungen unter Quellenhinweis weitergibt, fo daß
der Lefer fchon daraus fich ein gewiffes Urteil zu bilden vermag? Was
die Preffekommiffion veranlaßt, die Mitteilungen der um ihrer Zuver-
läffigkeit willen hochangefehenen amerikanifchen Zeitfchrift als bloße
„Gerüchte" zu bezeichnen und von der Redaktion vor der Wiedergabe
eine Nachprüfung zu verlangen, ift uns unverftändlich, und daß in der
Verwertung folcher Mitteilungen aus andern Zeitungen und Zeitfchriften

ein Vergehen liegen foil, an dem man die „Gefamt-Tendenz" der
Zeitfchrift in ihrer „Neutralitätswidrigkeit" erkennen kann, und das
darum Veranlaffung zur Verhängung der Vorzenfur geben kann, ift
uns fchlechterdings unerklärlich. Die Preffekommiffion felber ift von
der Durchfchlagskraft ihrer Argumentierung fehr wenig überzeugt, weshalb

fie ja auch bei der Anführung diefer drei Stellen mehrfach
betont, daß fich folches eigentlich erübrige und daß es fich dabei bloß um
Symptome handle. Wir möchten aber an die Rekurskommiffion die
Frage richten, ob es denn wirklich unter den gegenwärtigen Verhältniffen

mit ihrer weitgehenden Einfchränkung der Preffefreiheit an-

39



gängig ift, eine fo fchwere Maßnahme, wie fie die Verhängung der
Vorzenfur bedeutet, damit zu begründen, daß eine Zeitfchrift
Aeußerungen, wie die drei angeführten, brachte und daß fie im übrigen eine
„neutralitätswidrige" „Gefamt-Tendenz" habe. Man weife uns
konkrete Verftöße gegen die beftehenden Vorfchriften nach — was mit den
drei beanftandeten Stellen entfchieden nicht gefchehen ift! — und er-
fpare fich dies nicht durch das Geltendmachen einer allgemeinen
„Gefamt-Tendenz".

Tatfächlich hat dann auch gar nicht irgend ein neuer Vorftoß
Anlaß zum Befchluß der Preffekommiffion gegeben, fondern vielmehr
ift es — wie am Schluß von I. der Verfügung ausdrücklich erwähnt
wird •— das Infpektorat der Abteilung Preffe und Funkfprueh im
Armeeftab gewefen, das der Preffekommiffion die Verhängung der
Vorzenfur auf unbeftimmte Zeit beantragt hat. Und diefes Infpektorat
hat dies auch keineswegs auf Grund irgend einer beanftandeten Aeußerung

in den „Neuen Wegen" getan, fondern lediglich, um einer bereits
tatfächlich ausgeübten Vorzenfur noch eine gefetzliche Grundlage zu
geben! Wir konnten nämlich auf Grund wiederholter Verfpätungen in
der Zuftellung der Zeitfchrift feftftellen, daß die „Neuen Wege" vom
Februarheft an, alfo feit der Verwarnung durch den Preffechef des

Ter.-Kdos. 6, von der Poft zurückgehalten und erft nach mehreren
Tagen für die Beförderung freigegeben wurden. Nachdem dies bereits
zum zweiten Male vorgekommen war, haben wir uns bei der
Kreispoftdirektion befchwert, welche unfere Reklamation an die
Generaldirektion der Poftverwaltung weitergeleitet hat. In ihrer Antwort vom
9. April teilte uns die Generaldirektion der Poftverwaltung mit, daß
die Poll mit der Zurückhaltung der „Neuen Wege" lediglich einen für
fie verbindlichen Auftrag ausgeführt habe, und worin diefer Auftrag
beftand, gibt folgender Satz des Schreibens der Generaldirektion PTT.
bekannt: „Die Abteilung Preffe und Funkfprueh des Armeeftabes gab
uns fchriftlich Auftrag, die Zeitfchrift erft zu befördern, nachdem fie
den Inhalt geprüft und die Weiterleitung der Sendung bewilligt habe."
Es wurde uns auch mitgeteilt, daß unfere Reklamation an die Abteilung

Preffe und Funkfprueh weitergeleitet wurde. Tatfächlich wurde
denn bereits feit dem Februarheft eine Vorzenfur über die „Neuen
Wege" ausgeübt, und der Chef des Infpektorates der Abteilung Preffe
und Funkfprueh im Armeeftab hat uns gegenüber in feinem Schreiben
vom 15. April diefe von uns als ungefetzlich angefochtene Maßnahme
als „vorforgliche Maßnahme im Sinne des Art. 4 mit proviforifchem
Charakter" gerechtfertigt. Dasfelbe Infpektorat hat nun offenkundig
unmittelbar nach der uns gegebenen Mitteilung bei der Preffekommiffion

die eigentliche Vorzenfur beantragt. Nicht irgendein Verfloß, wie
die Verfügung der Preffekommiffion glauben machen möchte durch
ihre drei Zitate, nein, unfere Reklamation wegen der Verzögerung in
der Spedition der Zeitfchrift hat Anlaß zur Verhängung der Vor-
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zenfur gegeben! Und wir fehen uns veranlaßt, der Eidgenöffifchen
Rekurskommiffion die Rechtsfrage vorzulegen, ob denn wirklich, nachdem

eine letzte Beanftandung im Januar 1941 durch die damalige
Verwarnung und die damit verbundene Androhung einer fchweren
Maßnahme bei weiteren Verftoßen ihre Erledigung gefunden hat, ohne
weitere Veranlaffung die neue fchwere Maßnahme verfügt werden
kann. Die Begründung diefer Verfügung erweift fich als äußerft dürftig
und in keiner Weife flichhaltig, in fehr künftlicher Weife follte einfach
etwas vorgebracht werden, das zur Not die fchwere Maßnahme
rechtfertigen könnte, und weil man felber nichts Stichhaltiges vorbringen
konnte, berief man fich auf die bekannte „Gefamt-Tendenz" der
Zeitfchrift. Ja, wir, die wir in der tatfächlich feit dem Februarheft ausgeübten

Vorzenfur eine ungefetzliche Maßnahme erblickten, da eine
folche Vorzenfur nie über unfere Zeitfchrift verhängt worden war, wir
könnten uns nun unfererfeits auf diefe ausgeübte Vorzenfur berufen
und die Frage aufwerfen, wiefo nun auf einmal derart gravierende
Verftöße gegen die Preffevorfchriften vorliegen können, nachdem doch
feit der letzten Beanftandung die Zeitfchrift einer „vorforglichen, alfo
proviforifchen" Vorzenfur unterliegt und die feither erfchienenen Hefte
erft nach Prüfung ihres Inhalts durch die Abteilung Preffe und
Funkfprueh im Armeeftab für die Weiterleitung an die Abonnenten
freigegeben wurde. Gerade angefichts diefer offenkundigen Sachlage will
uns die ganze Begründung der Verfügung der Preffekommiffion als
ein eigentliches Spiel, das man mit uns treibt, erfcheinen, und wir
möchten gegen ein derartiges Vorgehen, bei dem es immerhin um die
Ehre eines Mannes, der fein ganzes Leben für die Schweiz eingefetzt
hat, und um die Exiftenz einer Zeitfchrift geht, die in ihrer 35jährigen
Exiftenz im In- und Ausland ftets wachfende Beachtung gefunden hat,
Verwahrung einlegen. Wir find froh, daß uns noch Gelegenheit
gegeben wird, unfere Sache der Eidgenöffifchen Rekurskommiffion zu
unterbreiten, und wir hoffen, in derfelben einer Inftanz zu begegnen,
die auch in einer Zeit allgemeinen Rechtszerfalls das Recht hochhält
und es nicht zuläßt, daß unter dem Schein eines Rechtsverfahrens eine
folche Komödie gefpielt wird, wie fie uns in diefer neuen Verfügung
der Preffekommiffion und deren Begründung entgegentritt.

Für die in Frage flehenden prinzipiellen Gefichtspunkte verweifen
wir auf die Befchwerde unferes Redaktors; auch erlauben wir uns,
nochmals auf unfere bisher ignorierte Befchwerde vom 5. April 1940
hinzuweifen, in welcher wir uns auch über den Mann äußern, dem man
mit all diefen Machenfchaften das freie Wort entziehen möchte.

Wir beantragen, die Verfügung der Preffekommiffion vom 8. Mai
1941 aufzuheben und damit ein weiteres Erfcheinen unferer Zeitfchrift
ohne Vorzenfur zu geftatten.

Für die Vereinigung „Freunde der Neuen Wege"
Der Präfident: Dr. h. c. R. L e j e u n e Pfarrer.
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6. Eine brüske Ablehnung.
33/i94I/s-

In Sachen

i. Profeffor Leonhard Ragaz, Redaktor der Monatsfchrift „Neue
Wege", Gartenhofftraße 7, in Zürich,

2. Vereinigung „Freunde der Neuen Wege", in Zürich, Befchwerde-
führer,

gegen

eidgenöffifche Preffekommiffion,

betreffend Vorzenfur,

wird,

geftützt auf Art. 3 und 6 der Gefchäflsordnung der eidgenöffifchen
Rekurskommiffion für Preffe und Funkfprueh, in Verbindung mit
Art. 12 VDG.,

nach Einficht von Rekurfen des Redaktors der „Neuen Wege",
Dr. Leonhard Ragaz, vom 12. Mai 1941, und der Vereinigung
„Freunde der Neuen Wege", vom 17. Mai 1941, gegen eine Verfügung
der eidgenöffifchen Preffekommiffion, vom 8./10. Mai 1941, wonach
die in Zürich erfcheinende Monatsfchrift „Neue Wege, Blätter für
religiöfe Arbeit" mit fofortiger Wirkung bis auf weiteres unter Vorzenfur
geftellt worden ift,

in Erwägung,

daß mit dem hier nicht zu behandelnden Antrag, die angefochtene
Verfügung aufzuheben, das Begehren verbunden wird, es fei deren
Ausführung zu verfchieben,

daß die Verfchiebung einer Maßnahme während des Rekursverfahrens

in der Regel nur möglich ift, wenn fich die Maßnahme mit
der nämlichen Wirkung auch noch fpäter durchführen läßt,

daß diefe Vorausfetzung bei der Vorzenfur nicht zutrifft, da diefe
Maßnahme ihrer Natur nach fofort wirken muß und eine Aufhebung
während des Rekursverfahrens fpäter nicht mehr rückgängig gemacht
oder ausgeglichen werden könnte,

daß befondere, außerordentliche Gründe, die eine Verfchiebung der
Vorzenfur bis zur Erledigung des Rekurfes ausnahmsweife rechtfertigen

würden, nicht erfichtlich find,
daß es deshalb nicht als zuläffig erfcheint, die Maßnahme vorläufig

für die Dauer des Rekursverfahrens aufzuheben,

verfügt:
1. Das Gefuch, es fei der Vollzug der Vorzenfur bis zur Erledigung

der Rekurfe zu verfchieben, wird abgewiefen.
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2. Diefe Verfügung ift den Rekurrenten und der Abteilung Preffe
und Funkfprueh im Armeeftab (Infpektorat) fchriftlich mitzuteilen.

Laufanne, den 23. Mai 1941.

Der Präfident der eidgenöffifchen Rekurskommi)fiion
für Preße und Funkfprueh: R. G ue x.

7. Entfcheid der eidgenöffifchen Rekurskommiffion.
Nn 33' Entfcheid

der eidgenöffifchen Rekurskommiffion für Preße und Funkfprueh
vom 21. Juni 1941

Mitwirkend die Herren: Bundesrichter Guex, Präfident der Rekurs¬
kommiffion; Becker; Frey; Kopp und Schmid

in Sachen

1. Prof. Dr. Leonhard Ragaz, Redaktor der Monatsfchrift „Neue
Wege", Blätter für religiöfe Arbeit, Gartenhofftraße 7, Zürich,

2. Vereinigung „Freunde der Neuen Wege" (Präfident Dr. R. Le¬

jeune, Pfarrer, Zollikerftraße 76", Zürich 8),

gegen

Eidgenöffifche Preßekommiffion, betreffend Vorzenfur,
hat fich ergeben:

A. Durch Befchluß vom 8./io. Mai 1941 hat die eidgenöffifche
Preffekommiffion die Monatsfchrift „Neue Wege, Blätter für religiöfe
Arbeit", auf unbeftimmte Zeit unter Vorzenfur geftellt, weil fie der
neutralen Grundhaltung der Schweiz nicht Rechnung trage. — Der
Redaktor mache aus feiner gegenfätzlichen Haltung zu einem der
kriegführenden Staaten kein Hehl und beanfpruche ungehemmte Freiheit

der Meinungsäußerung. Seine Artikel und Darftellungen entfprän-
gen einer gänzlich einfeitigen Beurteilung. Die Gefamttendenz fei in
ihrer Neutralitätswidrigkeit eindeutig und laffe die gebotene Zurückhaltung

vermiffen. Als Beifpiele werden einige Stellen aus den Nr. 3

und 4 (März und April) des laufenden Jahrganges angeführt. Die
Vorzenfur werde angeordnet, weil vorausgegangene perfönliche und
öffentliche Verwarnungen ergebnislos geblieben feien. —

B. Gegen diefe Verfügung haben der Redaktor der Zeitfchrift,
Prof. Dr. Leonhard Ragaz, und die „Vereinigung der Freunde der
Neuen Wege" Befchwerde erhoben mit dem Antrag auf Aufhebung.

1. Die Befchwerde des Redaktors der Zeitfchrift nimmt zunächft
Stellung zu den Vorwürfen, die zu den früheren Maßnahmen Anlaß
gegeben hatten (Oeffentliche Verwarnung vom 31. März 1940 wegen
Kritifierung der fchweizerifchen Neutralitätspolitik und Verächtlich-
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machung der fchweizerifchen Wehrbereitfchaft und Verwarnung vom
23. Januar 1941 wegen Verletzung der Weifungen der Abteilung Preffe
und Funkfprueh). Es wird geltend gemacht, die Neutralitätsforderung
beziehe fich nur auf den Staat, nicht auf den einzelnen Bürger; diefer
habe das Recht zur Parteinahme und zur freien Aeußerung feiner
politifchen Ueberzeugung, wobei zu anerkennen fei, daß es für diefe
Aeußerung Grenzen gebe in dem Sinne, daß beleidigende und
übertriebene Ausfagen vermieden werden follen. Diefe Neutralität habe der
Rekurrent nie verletzt und auch nie beftritten. Seine Kritik habe dem
Neutralitätsbegriff gegolten, der Unterfcheidung der richtigen und der
falfchen Neutralität. Sie fei erfolgt im Dienfte der Schweiz. Unzutreffend

fei auch der Vorwurf, der Rekurrent habe die fchweizerifche
Wehrbereitfchaft verächtlich gemacht. Eine ehrlich gemeinte Verteidigung

der Schweiz, auch mit den Waffen, betrachte er als eine ernfthafte
Sache und trete dafür ein.1) Dagegen wende er fich gegen allerlei Firlefanz

und Scheinwefen des fogenannten Wehrwillens. — Der Rekurrent

nehme allerdings das Recht in Anfpruch, die Weltereigniffe nach
feiner Auffaffung darzuftellen und öffentlich zu beurteilen. Unrichtig
fei aber die Behauptung, dies gefchehe ungehemmt. Vielmehr lege fich
der Rekurrent bei feinen Aeußerungen in weltpolitifchen und inner-
politifchen Dingen die größte Zurückhaltung auf in einem Maße, daß
er fich oft frage, ob er nicht die Wahrheitspflicht verletze. Viel Wichtiges

habe er nicht gefagt, weil er die Folgen fcheue.
Unbegründet fei der Vorwurf der Einfeitigkeit. Die Kritik der

„Neuen Wege" richte fich faft mit pedantifch erfcheinender Gerechtigkeit
nach allen Seiten; auch in diefer Form werde die Neutralität

gewahrt. Die kritifchen Aeußerungen gingen in Ton und Stil und Inhalt
nicht über das Maß hinaus, das man in andern oppofitionellen Organen

antreffe. Reden und Schreiben fei für den Rekurrenten
Wahrheitsdienft. „Ich fühle mich vor Gott und meinem Gewiffen verpflichtet,

nicht nur nichts Unwahres zu fagen, fondern auch pofitiv der.
Wahrheit Zeugnis zu geben. Nur darum rede und fchreibe ich
überhaupt. Der Wahrheit Zeugnis geben aber heißt vor allem: Lüge und
Unrecht aufdecken, die Stimme erheben, wenn göttliche und menfchliche

Ordnung verletzt wird (Das bedeute ungleich mehr als
„Verletzung der Neutralität!"), wo Gerechtigkeit, Freiheit, Menfchlichkeit
mit Füßen getreten werden; es bedeutet es als Sünde empfinden, dem
gegenüber zu fchweigen .." Das fei auch von entfeheidender Bedeutung

für unfer Volk. „Denn bedenken Sie, was es für ein Volk
bedeutet, wenn es zu allem Ungöttlichen und Unmenfchlichen, das jetzt
in der Welt gefchieht, feige und egoiftifch fchweigt? Auch zu dem
fchweigt, was feine eigene Exiftenz aufhebt?" Ein Volk habe, wie der

1) „Und trete dafür ein" ift natürlich ein höchft mißverftändlicher Ausdruck
für den Sachverhalt. Ich bin bloß dafür eingetreten, daß der Wille zur Verteidigung

der fchweizerifchen Demokratie ernft genommen werde. L. Ragaz.
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einzelne Menfch, Wahrheit und Wahrheitsdienft nötig, nicht bloße
Neutralität. Das fei aber nicht möglich ohne das freie Wort.

Unbegründet feien fchließlich auch die Vorwürfe, die im angefochtenen

Entfcheide neu erhoben werden.
Vorausfetzung für einen Eingriff der Auffichtsbehörden über die

Preffe wäre, daß die „Neuen Wege" durch ihre Haltung die fchweizerifche

Außenpolitik gefährdeten. Dafür, daß dies zutreffe, liege
nichts vor.

Die „Neuen Wege" feien eine religiöfe Zeitfchrift. Auf den
religiöfen Teil falle der Akzent. Die Aeußerungen in den Abteilungen
„Zur Weltlage", „Rundfchau" träten zurück. Der politifche Teil der
„Neuen Wege" fei andererfeits darin kein Fremdkörper, fondern
integraler Beftandteil entfprechend dem Wefen der religiös-fozialen
Bewegung und ihres Organs. Eine Vorzenfur bedeutet das Verbot der
„Neuen Wege", foweit fie vom Rekurrenten redigiert würden.

2. In dem Rekurfe der Vereinigung der „Freunde der Neuen
Wege" wird zunächft Bezug genommen auf eine Rekurseingabe gegen
die am 31. März 1940 ausgefprochene Verwarnung. Diefe Eingabe fei
nicht beantwortet worden und fie fei offenbar der Preffekommiffion
auch nicht bekannt gewefen. Darin fei eine Haltlofigkeit der
Vorwürfe nachgewiefen worden, die dem Redaktor der Zeitfchrift am
31. März 1940 gemacht worden waren. Die Verwarnung des Preffechefs

des Ter. Kdos. 6 wegen der Ausführungen „Zur Weltlage" im
Januarheft 1941 der „Neuen Wege" feien — wenn auch unbefriedigend

— erledigt und daher nicht nochmals heranzuziehen und zu
beftrafen.

Neue Verftöße feien aber nicht namhaft gemacht worden. Man
habe fich begnügt, auf die „Gefamttendenz" hinzuweifen, was aber
einen Eingriff nicht rechtfertige. Dazu komme, daß die Einfeitigkeit,
die dem Redaktor vorgeworfen werde, eine einfeitige Parteinahme für
die Sache der Demokratien und gegen alle Diktatur fei, fein entfchiedenes

Einftehen für die Erhaltung und Rettung der Schweiz und gegen
alles, was heute die Schweiz von Außen und Innen tödlich bedrohe
und gefährde. Unerklärlich fei, wiefo die im angefochtenen Entfcheid
angeführte Stelle über die Amerikahilfe neutralitätswidrig fei. Die
Frage fei in vielen Zeitungen des In- und Auslandes erörtert worden;
von ihr hänge letzten Endes das Schickfal der Demokratie überhaupt
und dasjenige der Schweiz ab. Die Stellungnahme in den „Neuen
Wegen" fei äußerft vorfichtig und zurückhaltend.

Die Aeußerung zu der Auslieferung der früheren deutfchen Reichs-
minifter Breitfcheid und Hilfferding enthalte allerdings einen fchweren
Vorwurf. Er fei aber gerechtfertigt. Die Mitteilung über die
Mißhandlung der Neger in Frankreich habe die Redaktion allerdings nicht
nachprüfen können. Sie flütze fich aber auf einen der amerikanifchen
Zeitfchrift „Nation" entnommenen Bericht eines Augenzeugen, alfo auf
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eine zuverläffige Quelle. Die Quelle fei angegeben worden. „Die
Redaktion ift tatfächlich nicht in der Lage, die Richtigkeit folcher
Mitteilungen nachzuprüfen, die uns tagtäglich offiziell und inoffiziell aus
den kriegführenden Ländern übermittelt werden. Genügt aber ein
Redaktor nicht fchon dadurch feiner Pflicht, daß er folche Meldungen
und Mitteilungen unter Quellenhinweis weitergibt, fo daß der Lefer
fchon daraus fich ein gewiffes Urteil zu bilden vermag."

Da keine neuen Verftöße feit der letzten Verwarnung vorlägen,
fei die Verhängung einer fchweren Maßnahme ohne weitere Veran-
laffung unzuläffig. Seit der Verwarnung habe die Spedition der
„Neuen Wege" eine Verzögerung erfahren. Erkundigungen bei der
Poftverwaltung und bei der Abteilung Preffe und Funkfprueh hätten
ergeben, daß es fich dabei um eine vorforgliche Maßnahme der Zenfur
gehandelt habe, um eine tatfächliche Vorzenfur ohne richtig eröffnete
Verfügung. Die betreffenden Hefte feien aber dann freigegeben worden.

C. Das Infpektorat der Abteilung Preffe und Funkfprueh im
Armeeftab beantragt Abweifung der Befchwerde.

Die Rekurskommiffion zieht in Erwägung:

i. Die Rekurskommiffion hat fich nur mit der Maßnahme zu be-
fäffen, die die eidgenöffifche Preffekommiffion am 8./10. Mai 1941
angeordnet hat. Die früheren Maßnahmen, die öffentliche Verwarnung
vom 31. März 1940 und die Verwarnung vom 23. Januar 1941 find
von den zufländigen Behörden beurteilt worden und können, jedenfalls
im vorliegenden Verfahren, nicht wieder aufgegriffen werden.

Die Vereinigung „Freunde der Neuen Wege" teilt mit, daß fie
keine Antwort erhalten habe auf eine Befchwerde, die fie gegen die
Verfügung vom 31. März 1940 gerichtet habe. Sie wird fich, wenn fie
die Beurteilung diefer Befchwerde wünfchen follte, an die hierfür zu-
ftändige Behörde wenden muffen, eventuell an deren Auffichtsbehörde.
Nach den Ausführungen in der vorliegenden Befchwerde ift indeffen
anzunehmen, daß auf die frühere Eingabe nur hingewiefen worden ift,
um die Rekurskommiffion über die Einwendungen zu informieren,
die die Vereinigung damals vorgebracht hatte oder hatte vorbringen
wollen.

Die Vorzenfur ift angeordnet worden wegen der Haltung, die die
„Neuen Wege" in den letzten Nummern eingenommen haben, die feit
der Verwarnung im Januar 1941 erfchienen find. Die früheren
Maßnahmen find erwähnt, um darzutun, daß Verwarnungen nicht zum
Ziele führen, nicht um die Vorwürfe, die damals erhoben worden
find, neu aufzugreifen.

Der angefochtene Entfcheid beruht auf der Annahme, daß die
„Neuen Wege" fortgefetzt gegen die Preffevorfchriften verftoßen, weil
fie diefe nicht einhalten wollen oder einhalten können. Ift diefer Vor-
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wurf begründet, fo durfte die Vorzenfur verfügt werden. Es ift Aufgabe

der mit der Aufficht über die Preffe betrauten Behörden, die
Ordnung, die der Bundesrat für die Preffe aufgeftellt hat, durchzufetzen,
wenn nötig auch mit einfchneidenden Maßnahmen. Ausnahmen im
Hinblick auf die Perfönlichkeit des Redaktors einer Zeitfchrift find
nicht zuläffig. An die Ordnung, die im Hinblick auf die außerordentlichen

Verhältniffe getroffen worden ift, hat fich jeder Bürger zu halten.

Es kann nicht dem Einzelnen überlaffen bleiben, ob ihm die
Ordnung paßt, ob er fie für richtig hält oder ob er glaubt, fich aus Gründen

perfönlicher Ueberzeugung darüber hinweg fetzen zu follen. Wo
das Landesintereffe es erfordert, haben folche perfönlichen Gründe
zurückzutreten. Die Glaubens- und Gewiffensfreiheit und die Preffefreiheit

find nur gewährleiftet im Rahmen der öffentlichen Ordnung.
2. Die Regelung der Preffeüberwachung bildet einen Beftandteil der

öffentlichen Ordnung, die die Freiheitsrechte der Bürger umgrenzt.
Ein Recht des Bürgers auf freie Aeußerung gibt es nicht, wo das Gefetz
Zurückhaltung und Difziplin erfordert. Nach dem BRB. vom 31. Mai
1940, den der Bundesrat geftützt auf die Vollmachten erlaffen hat, die
ihm die Bundesverfammlung am 30. Auguft 1939 eingeräumt hat, und
dem daher der Charakter eines Gefetzes zukommt, erfolgt die
Ueberwachung der fchweizerifchen Preffe nach den Vorfchriften des Grunderlaffes

der Abteilung Preffe und Funkfprueh des Armeeftabes vom
8. September 1939 und nach den Grundfätzen der Preffekontrolle der
gleichen Abteilung vom 6. Januar 1940. Diefe beiden Erlaffe find für
die mit der Ueberwachung der Preffe vertrauten Organe verbindlich.
Auch die Rekurskommiffion ift an fie gebunden. Sie kann Maßnahmen

der Preffeüberwachung nur aufheben, wenn fie findet, daß nach
diefen Vorfchriften kein Anlaß beftanden habe, in der Weife einzu-
fchreiten, wie es gefchehen ift.

3. Hier war eine Maßnahme angezeigt, allerdings nur zum Teil
aus den Gründen, die im angefochtenen Entfcheid im einzelnen
angeführt find.

a) An und für fich kein Grund für einen Eingriff wäre wohl die
gegenfätzliche Einftellung 'zu einer der kriegführenden Großmächte
und dadurch bedingte einfeitige Beurteilung der Kriegsereigniffe. Denn
die Aeußerung einer Meinung ift grundfätzlich nicht verboten (Ziff. A
2 der Grundfätze für die Preffekontrolle). Gefordert wird nur, daß
fich die Beurteilung auf zuverläffige Quellen ftütze und frei fei von
Beleidigungen, eine Schranke, die der Redaktor der „Neuen Wege"
nach feiner Erklärung im Rekurs grundfätzlich auch für fich anerkennt.

Einfeitigkeit foil vermieden werden bei der Information der Lefer,
alfo in Tatfachenberichten. Diefe follen vollftändig und allfeitig fein
(Grundfätze der Preffekontrolle, Ziff. A r). Einfeitigkeiten in
Tatfachenberichten werden aber, wenigftens nach der Motivierung des

angefochtenen Entfeheides, hier nicht namhaft gemacht.
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Die Verbreitung von Gerüchten fodann ift nach Ziff. I 5 des

Grunderlaffes verboten, nur foweit diefe nach ihrem Gegenftände unter
den Grunderlaß fallen. Im übrigen genügt es, wenn Gerüchte als folche
gekennzeichnet werden. (Ziff. j der Grundfätze der Preffekontrolle.)
Es ift nicht geltend gemacht worden, daß gegen diefe Vorfchrift
verftoßen worden fei oder daß mitgeteilte Gerüchte fich auf verbotene
Gegenftände bezogen haben. Es hätte gefagt werden muffen, unter
welchem Gefichtspunkt die Verbreitung der als unverbürgt
gekennzeichneten Meldungen gegen die Preffevorfchriften verftoßen foil. —
Bedenklich ift dagegen, wenn an Nachrichten, die die Redaktion felbft
als Gerüchte charakterifieren muß, wie diejenige der Verbringung der
früheren deutfchen Reichsminifter Breitfcheid und Hilferding nach
Dachau ohne weiteres fchwere und beleidigende Vorwürfe gegen einen
fremden Staat angefchloffen werden. (Aprilnummer, S. 190.)

b) Die Berufung auf die Gefamt-Tendenz einer Zeitfchrift kann
nur dann einen Eingriff rechtfertigen, wenn die Gefamt-Tendenz zu
beftimmten Verftoßen gegen die Preffevorfchriften führt oder führen
kann. Dies ift aber hier der Fall. Der Redaktor der „Neuen Wege"
beanfprucht für fich ungehemmte Freiheit der Meinungsäußerung. Er
erklärt allerdings, er lege fich felbft größte Befchränkung auf. Aber er
will die Norm für feine Aeußerungen in den „Neuen Wegen" nicht
in Ordnung des Grunderlaffes, der Grundfätze der Preffekontrolle
und die Weifungen der zufländigen Behörden anerkennen, fondern
fich dabei nach feinem eigenen Gewiffen richten. Eine folche Einftellung
wird zu fortgefetzten Verftoßen gegen die Ordnung, die als die
maßgebende gelten muß, jedenfalls dazu führen, wenn die perfönliche
Grundauffaffung des Rekurrenten fich nicht mit den Gefichtspunkten
deckt, auf denen jene Ordnung beruht.

Der Redaktor der „Neuen Wege" tritt in feinen monatlichen
Berichten über die Weltlage und die Kriegsereigniffe auf als Richter, der
Lob und — hauptfächlich — Tadel nach allen Seiten austeilt; im
Rekurfe erklärt er, dies gefchehe mit faft pedantifch anmutender
Gerechtigkeit. Es mag verwiefen werden auf die Februar-Nummer, S. 80,
wo die Möglichkeit erwogen wird, daß Bulgarien Deutfchland den
freien Durchzug erlauben würde mit der Erklärung, die Schuld daran
falle auf Griechenland, die Türkei und Bulgarien felbft. Aehnlich ift
im Märzheft, S. 128, von der Schuld Englands und Frankreichs und
derjenigen der Balkanvölker die Rede, über die nun das Gericht
komme, und im Aprilheft (S. 174) von der Ernte für viele Sünden,
die auf dem Balkan heranreife, oder (S. 190) von einem befonders
dunklen Schandfleck auf Frankreichs Ehre. Solche Aeußerungen, die
verletzend wirken können, find nicht vereinbar mit der Zurückhaltung
in der Kritik, die der fchweizerifchen Preffe auferlegt ift. (Ziff. 3 der
Grundfätze der Preffekontrolle.) Die Preffe eines Landes, das fich vom
Streite der Großmächte fernhalten will, hat fich im Urteil über poli-

48



tifche und militärifche Entfcheidungen und Handlungen der in den
Krieg verwickelten Großmächte und der Staaten, die fich ihnen an-
fchließen oder in den Krieg hineingezogen werden, die Mäßigung
aufzuerlegen, die der Neutralität, dem Stillefitzen im Ringe der Völker
entfpricht. Mag es auch gelegentlich Ereigniffe geben, die eine fcharfe
Stellungnahme im Landesintereffe erfordern, fo ift doch ein fortgefetztes

Richten und Aburteilen, wie es hier betrieben wird, nicht vereinbar
mit neutraler Haltung, dem Nichteinmifchen in den Streit der um
Fortbeftand oder Untergang, Leben und Tod ringenden Völker. Es ift
es auch dann nicht, wenn es nach allen Seiten hin gefchieht. — Der
Redaktor der „Neuen Wege" hält fich auch — trotz Beteuerung des

Gegenteils — im Ausdruck nicht zurück, jedenfalls nicht fo, wie es
gefordert werden muß. Sein Urteil und feine Kritik find nicht frei von
Beleidigungen und auch nicht maßvoll. Man vergleiche im Februarhefl
S. 84, wo der europäifche Krieg als Krieg zwifchen Chrift und Antichrift

charakterifiert wird; im Aprilheft, S. 172, werden die in
Jugoflawien und Griechenland eindringenden deutfchen und italienifchen
Armeen mit den apokalyptifchen Reitern verglichen, alles Aeußerungen,

die verletzend wirken können und deshalb gegen die Preffevorfchriften

verftoßen.
4. Bei einer folchen Haltung, die fortgefetzt Verftöße gegen die

Preffeordnung erwarten läßt, durfte die Vorzenfur angeordnet werden.

Weniger einfchneidende Maßnahmen, Befprechungen und weitere
Verwarnungen wären unzweckmäßig, da der Redaktor der Zeitfchrift
doch nicht die Ordnung des Bundesrates und die Weifungen der
zufländigen Behörden, fondern nur ein eigenes Gutfinden und Gewiffen
als Maß für fein Verhalten anerkennen will.

Daß die „Neuen Wege" feit der Februarnummer jeweilen in der
Spedition zurückgehalten wurden und einer Vorprüfung unterworfen
wurden, kann der Verfügung der Preffekommiffion nicht entgegengehalten

werden. Es handelte fich dabei um- eine vorforgliche
Maßnahme, die gemäß Art. 4 BRB. vom 31. Mai 1940 über die
Ueberwachung der Preffe angeordnet wurde. Durch die Freigabe der Nummern

zur Verteilung an die Abonnenten in diefem Vorverfahren wurde
der Beurteilung der Angelegenheit durch die hierfür zuftändige
Preffekommiffion nicht vorgegriffen.

Demnach erkennt die Rekurskommi)fiion:
1. Die Befchwerden werden abgewiefen.
2. Diefer Entfcheid ift den Rekurrenten und der Abteilung für

Preffe und Funkfprueh im Armeeftab (Infpektorat) fchriftlich mitzuteilen.

Laufanne, den 21. Juni 1941.

Im Namen der
Eidgenöffifchen Rekurskommiffion für Preße und Funkfprueh

Der Präfident: gez. R. Guex. Der Sekretär: gez. Geering.
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